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Mit den amtlichen Bekanntmachungen für die Verbandsgemeinde Alzey-Land und die Ortsgemeinden Albig, Bechenheim, Bechtolsheim, 
Bermersheim v. d. H., Biebelnheim, Bornheim, Dintesheim, Eppelsheim, Erbes-Büdesheim, Esselborn, Flomborn, Flonheim, Framersheim, Freimers-
heim, Gau-Heppenheim, Gau-Odernheim, Kettenheim, Lonsheim, Mauchenheim, Nack, Nieder-Wiesen, Ober-Flörsheim, Offenheim, Wahlheim

ders in Streitigkeiten vorhanden sein. 
Rechtliche Vorkenntnisse oder Aus-
bildungen sind bei der Übernahme 
des Amtes nicht notwendig, aber na-
türlich absolut hilfreich. Wissen kann 
man sich im Laufe der Zeit durch an-
gebotene Seminare und ausreichend 
vorhandene Lektüre (z. B. Landes-
schlichtungsgesetz, Bürgerliches Ge-
setzbuch) aneignen. Zudem habe ich 
persönlich als Stellvertreter den Vor-
teil, von Herrn Bergmann als sehr er-
fahrenen Schiedsmann zu lernen und 
von Frau Franz von der Verbandsge-
meindeverwaltung hervorragend unter-
stützt zu werden. 
Wer kommt wann zu Ihnen und wel-
che Erfahrungen haben Sie bisher 
gemacht?
Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten, wie 
z. B. Nachbarschaftsprobleme, und 
strafrechtliche Vergehen wie z. B. Be-
leidigungen oder Körperverletzung 
gelangen meist zu uns. In den ersten 
Monaten habe ich überwiegend an 
der Schlichtung von Nachbarschafts-
streitigkeiten teilgenommen, die Herr 
Bergmann durchgeführt hat. Aktives 
Zuhören, deeskalierendes Verhandeln 
und Einfühlungsvermögen tragen im-
mer zum Abbau von Spannungen bei 
und resultieren dann auch oft in einer 
erfolgreichen Schlichtung. Wir bleiben 
dabei immer neutral und sind zur Ver-
schwiegenheit verpflichtet.
Wie laufen Schlichtungsverfahren ab? 
Ein Verfahren wird durch die Schilde-
rung des Sachverhaltes eingeleitet und 
ist mit einem Antrag bzw. einer Forde-
rung verbunden. Das Gesetz unter-
scheidet zwischen Antragsteller und 
Antragsgegner, während die Schieds-
person die Moderation übernimmt. Der 
Antragsteller formuliert kurz und präg-
nant sein Problem. Beide Parteien tau-

„Ein Beitrag zur Demokratie“
Schiedsmann Axel Borlinghaus im Gespräch

Über eine Million unbearbeitete Straf-
verfahren deutschlandweit und damit 
eine Vielzahl überarbeiteter Gerichte 
auch hierzulande – umso wertvoller ist 
es da, wenn sich zwei Parteien außer-
gerichtlich einigen können. Die beiden 
Schiedsmänner der Verbandsgemein-
de Alzey-Land helfen dabei als neutra-
le Instanz und entlasten dabei spürbar 
die örtlichen Gerichte. Seit Herbst ist 
nun Axel Borlinghaus neu als Stellver-
treter für Georg Bergmann mit dabei 
und hat mittlerweile einen guten Über-
blick erhalten können. Wir haben mit 
ihm gesprochen.

Aktuelle 
Stellenausschreibungen

der VG Alzey-Land
im amtl. Teil dieser Ausgabe

Mit dem Rad von 
Dintesheim bis Alzey
Neubau und Sanierung des 

Weges beschlossen
Mit dem Rad von Dintesheim bis 
Alzey fährt es sich gerade nur 
schwer. Aber nicht mehr lange, 
wie der Verbandsgemeinderat in 
seiner letzten Sitzung einstimmig 
beschloss, denn der noch fehlen-
de 230 m lange Lückenschluss bis 
zur Alzeyer Gemarkung wird nun 
gebaut und ein weiterer Wegeab-
schnitt saniert. Nach Abzug aller 
Förderungen, u. a. von 75 Prozent 
aus dem Sonderprogramm „Stadt 
und Land“, trägt die Verbandsge-
meinde die verbleibenden Kosten 
von ca. 40 Tausend Euro kom-
plett. „Damit setzen wir nicht nur 
Anreize für die Bürger, das Auto 
auch mal stehen zu lassen und 
mit dem Rad zu fahren, sondern 
fördern auch den Radtourismus in 
unserer Region“, sagt der Bürger-
meister der Verbandsgemeinde 
Alzey-Land, Steffen Unger, und 
freute sich über die Zustimmung 
des VG-Rats zu diesem Projekt.
 S.Dre.

Was hat Sie dazu bewogen, Schieds-
mann zu werden?
Schiedspersonen können in ihrem Ver-
antwortungsbereich die überlasteten 
Gerichte signifikant entlasten und so 
ist für mich dieses Amt im weitesten 
Sinne auch ein Beitrag zur Demokratie. 
Denn die Fähigkeit zur außergerichtli-
chen Einigung fördert ein konstruktives 
Miteinander. Und eine demokratische 
friedliche Einigung beruht auf der Ak-
zeptanz von anderen Meinungen.
Welche Vorkenntnisse sind hier nötig?
Grundsätzlich muss der Wille für das 
Eintreten eines friedlichen Miteinan-

schen in der Sitzung ihre Sichtweise 
aus und machen Vorschläge, wie der 
gegenwärtige Konflikt aus der Welt ge-
schafft werden kann.
Im Einzelfall hilft die Schiedsperson 
bei festgefahrenen Gesprächen Lö-
sungsalternativen beizusteuern, richtet 
aber niemals. Kommt eine Einigung 
zustande, wird das Ergebnis von der 
Schiedsperson protokolliert und von 
den Parteien mit einer Verjährungsfrist 
von 30 Jahren unterschrieben. Sollte 
keine Einigung erzielt werden, steht es 
den Parteien danach frei, ihr Anliegen 
vor Gericht zu bringen. 
Weitere Informationen und An-
sprechpartner in der VG Alzey Land 
finden Sie hier: https://www.alzey-
land.de/vg/rathaus-buergerservice/
Schiedsamt.php. S.Dre.



VG Alzey-Land  

Montag, Dienstag 8 - 12 Uhr u. 14 - 16 Uhr
Mittwoch 8 - 12 Uhr
Donnerstag 8 - 12 Uhr u. 14 - 18 Uhr
Freitag 8 - 12 Uhr
Telefon 06731 409-0
info@alzey-land.de
www.alzey-land.de

Bürgerbüro: 06731 409-310
Montag 8 - 16 Uhr
Dienstag 8 - 12 Uhr u. 14 - 18 Uhr
Mittwoch 7 - 12 Uhr
Donnerstag 8 - 12 Uhr u. 14 - 18 Uhr
Freitag 8 - 12 Uhr
Jeden 1. Sa. im Monat:     10 - 12 Uhr
(Seiteneingang Münch-Braun-Straße)

Vorsprache nur nach vorheriger telefonischer 
Terminvereinbarung möglich.
Für das Bürgerbüro gibt es eine Online-Termin-
vergabe unter www.alzey-land.de.

Sprechstunde Bürgermeister Unger
Die nächste Sprechstunde von Bürgermeister Steffen 
Unger findet am Donnerstag, 23.04.2026, von 15.00-
17.00 Uhr im Dienstzimmer des Bürgermeisters 
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Alzey-Land, 
Weinrufstraße 38 in Alzey, statt.
Verbandsgemeinde Alzey-Land

Stellenausschreibung
Bei der Verbandsgemeinde Alzey-Land sind Stellen 
zu besetzen:

Fachbereich 4 – Finanzen:
Sachbearbeitung (m/w/d), Vollzeit, unbefristet, 

zum 01.11.2026 oder später
Weitere Informationen und offene Stellen finden 
Sie auf unserer Homepage unter: www.alzey-
land.de.

Öffentliche Bekanntmachung
Am Montag, dem 20. April 2026 um 17.00 Uhr, fin-
det im Sitzungssaal der Verbandsgemeindeverwal-
tung eine Sitzung des Hauptausschusses statt.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil:
1.  Umbau und Erweiterung der Grundschule in 

Mauchenheim; Vergabe der Trockenbauarbeiten
2.  Nutzung des Außengeländes am Forsthaus Vor-

holz; Vergabe der Sanitärinstallation
3.  Einführung Ehrenamtspreis der Verbandsge-

meinde Alzey-Land
4.  Einführung einer Frühbetreuung an den Grund-

schulen der Verbandsgemeinde
5.  Renaturierung zwischen Offenheim und Alzey-

Weinheim; hier: Verwaltungsvereinbarung Stadt/
VG

6.  Sondervermögen für Bildung, Klima und Infra-
struktur;

  Erarbeitung des regionalen Umsetzungskonzep-
tes

7.  Antrag der SPD-Fraktion: Prüfung der Einführung 
eines First-Responder-Systems (Helfer vor Ort) 
in der Verbandsgemeinde Alzey-Land

8. Mitteilungen und Anfragen
Nichtöffentlicher Teil:
9. Personalangelegenheit
10. Personalangelegenheit
11. Mitteilungen und Anfragen
Öffentlicher Teil:
12.  Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil gefass-

ten Beschlüsse
Alzey, den 10.04.2026
Steffen Unger
Bürgermeister und Vorsitzender
Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist über https://alzey-land.
more-rubin1.de/ einsehbar.

Öffentliche Bekanntmachung
Am Montag, dem 27. April 2026 um 17.00 Uhr, findet 
im Sitzungssaal der Verbandsgemeindeverwaltung 
eine nichtöffentliche Sitzung des Verwaltungsra-
tes der Anstalt des öffentlichen Rechts „Energie-
projekte Verbandsgemeinde Alzey-Land“ statt.
Tagesordnung:
1. Jahresabschluss 2025
 a.  Schlussbesprechung über die Prüfung des 

Jahresergebnisses 2025
 b.  Feststellung des Jahresergebnisses zum 

31.12.2025
 c.  Beratung und Beschlussfassung über die Er-

gebnisverwendung, Entlastung des Vorstan-
des und des stellvertretenden Vorstandes für 
das Wirtschaftsjahr 2025

2.  Beratung und Beschlussfassung über den Wirt-
schaftsplan 2026

3.  Bestellung eines Abschlussprüfers sowie steuer-
liche Beratungsleistungen für die Jahre 2026 bis 
2028

4. Mitteilungen und Anfragen
Alzey, den 13.04.2026
Steffen Unger
Vorsitzender des Verwaltungsrates
Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist über https://alzey-land.
more-rubin1.de/ einsehbar.

Öffentliche Ausschreibung  
nach VOB/A

Bauvorhaben:  Sanierung und Erweiterung der 
Kindertagesstätte Ober-Flörsheim, 
Freianlagen

Auftraggeber:  Ortsgemeinde Ober-Flörsheim, 
Walterplatz 1, 55234 Ober-Flörs-
heim

Leistungsumfang:  Die Arbeiten umfassen im We-
sentlichen folgende Leistungen:

    ca. 160 m³ Aushub
    ca. 100 m Rohrgrabenaushub
    ca. 35 m Fassadenrinnen
     ca. 19 m Betonblockstufen mit 

Unterbau
     ca. 57 m Winkelstützwände mit 

Unterbau
     ca. 50 m Großquadersteine mit 

Unterbau 
     ca. 510 m² Pflasterflächen mit 

Unterbau
     ca. 155 m² Rasenwaben mit Un-

terbau 
     ca. 170 m² Wassergebundene 

Decke 

     1x Doppelschaukelanlage, 1x 
Erdtrampolin, 7x Gartensitzbänke,  
1x Mülleinhausung 

    ca. 50 m Stahlgitterzaun
Ausführungszeit: 01.08.2026 – 31.08.2026
     Die genaue Ausführung findet in 

Abstimmung mit dem Architektur-
büro statt.

Die Ausschreibungsunterlagen können kostenfrei 
über die Vergabeplattform „ELVIS“ der Firma Sub-
report unter https://www.subreport.de/E89688726 
heruntergeladen werden.
Die Abgabe der Angebote unter Subreport in elek-
tronischer Form ist erwünscht. Eine schriftliche Zu-
sendung ist möglich an die Verbandsgemeindever-
waltung Alzey-Land, Weinrufstraße 38, 55232 Alzey.
Submission: Mittwoch, 06.05.2026, 9.00 Uhr
     bei der Verbandsgemeindever-

waltung Alzey-Land
    Weinrufstraße 38
    55232 Alzey
    Zimmer 117, 1. OG
Abgabefrist der 
Angebote: Dienstag, 05.05.2026, 15.00 Uhr
Ablauf der 
Zuschlags- und 
Bindefrist 19.06.2026
Nachprüfstelle:
Kommunalaufsicht bei der Kreisverwaltung Alzey-
Worms, Ernst-Ludwig-Straße 36, 55232 Alzey
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft 
und Weinbau, Stiftsstraße 9, 55116 Mainz
Der vollständige Bekanntmachungstext kann auf der 
Homepage der Verbandsgemeinde Alzey-Land unter 
www.alzey-land.de in der Rubrik „Rathaus & Bürger-
service“ – „Aktuelle Meldungen“ – „Öffentliche Aus-
schreibungen“ eingesehen werden.
55234 Ober-Flörsheim, 02.04.2026
gez.:
Sascha Leonhardt
Ortsbürgermeister

Allgemeinverfügung  
für Jagdausübungsberechtigte und 

Personen mit Jagderlaubnis zur 
Abwendung ernster landwirtschaft-
licher Schäden durch Saatkrähen – 

Vergrämungsabschuss
in besonders betroffenen Bereichen 

der SGD Süd
Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Obe-
re Naturschutzbehörde, erlässt folgende 

Allgemeinverfügung: 
I.

1. Räumlicher Geltungsbereich 
Der Geltungsbereich dieser Allgemeinverfügung 
umfasst die landwirtschaftlichen Flächen in den 
Verbandsgemeindegebieten von Alzey-Land, Gau-
Algesheim, Monsheim, Nieder-Olm, Rhein-Selz, 
Wonnegau, Wörrstadt sowie den Stadtgebieten von 
Alzey, Ingelheim, Mainz und Worms. 
2. Geltungszeiten 
Die unter Nr. 3 genannte Ausnahme ist für Zucker-
rüben ab dem 16. April bis einschließlich 10. Juni 
und für Kirschen ab dem 25. Mai bis einschließlich 
31. Juli des Jahres 2026 gültig. 

Notdienste

Amtlicher Teil

Polizei...........................................................................................110   

Notruf / Feuer.......................................................................112

Rettungsdienst / Notarzt / Krankentransport 06131 19222

Ärztlicher Bereitschaftsdienst....................................116117
Wenn ohne unmittelbare Behandlung Lebensgefahr besteht
oder bleibende gesundheitliche Schäden zu befürchten sind,
ist der Rettungsdienst unter 112 zu alarmieren.

Zahnärztlicher Notdienst.............................06131 6246-999
Sa 8 Uhr - Mo 8 Uhr, Feier- u. Brückentage 8 Uhr - 8 Uhr d. Folgetages 

Apothekennotdienst..........................................01805 258825
www.lak-rlp.de plus Postleitzahl des Standortes
 (Festnetz 0,14 €/min, Mobil max. 0,42 €/min)

Telefonseelsorge...............................................0800 111-0111
rund um die Uhr, gebührenfrei, vertraulich           und 0800 111-0222

Erdgas- und Stromversorgung
EWR Netz GmbH, Alzey  
Entstörungsdienst.........................................................0800 1848800

Wasserversorgung
Rheinhessen-Pfalz GmbH für die Gemeinden:
Albig, Bechenheim, Bechtolsheim, Bermersheim v.d.H., Biebelnheim, 
Bornheim, Erbes-Büdesheim, Esselborn, Flonheim, Framersheim, 
Freimersheim, Gau-Odernheim, Kettenheim, Lonsheim, Mauchenheim, 
Nack, Nieder-Wiesen, Offenhein u. Wahlheim
bei Störfällen.......................................................................06135 6500
Wasserwerk Zweckverband Seebachgebiet für die Gemeinden:
Dintesheim, Eppelsheim, Flomborn, Gau-Heppenheim u. Ober-Flörsheim
bei Störfällen..................................................................06242 500540
Zweckverband Abwasserentsorgung
Rheinhessen 06731 547760 
Rufbereitschaft............................................................0151 18622594
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3.  Ausnahme vom artenschutzrechtlichen  
Tötungsverbot 

Personen, die innerhalb des unter Nr. 1 genannten 
räumlichen Geltungsbereichs jagdausübungsberech-
tigt sind oder über eine Jagderlaubnis verfügen, er-
halten für die Vogelart Saatkrähe (Corvus frugilegus) 
eine Ausnahmegenehmigung vom Tötungsverbot 
nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) zum Zwecke der Saatkrähen-Ver-
grämung durch Vergrämungsabschuss. Die Geneh-
migung schließt den Verlust eines vom erlegten Vo-
gel ggf. zu versorgenden Geleges mit ein.
4. Sofortige Vollziehung
Die sofortige Vollziehung der unter Nr. 3 genannten 
artenschutzrechtlichen Ausnahme sowie der unten-
stehenden Nebenbestimmungen a) bis h) wird an-
geordnet. 
5.  Wirksamwerden
Diese Allgemeinverfügung wird am Tag nach ihrer 
Bekanntgabe wirksam. Sie gilt bis auf Widerruf. 
Die unter Nr. 3 genannte Ausnahme ergeht – er-
gänzend zu den unter Nr. 1 und Nr. 2 genannten 
räumlichen und zeitlichen Beschränkungen – unter 
folgenden

II.
Nebenbestimmungen: 

a)  Die Tötung einer Saatkrähe durch Vergrämungs-
abschuss darf nur erfolgen, wenn sich ein Saat-
krähen-Schwarm von mind. 20 Vögeln auf oder 
über der betroffenen landwirtschaftlichen Fläche 
aufhält. 

b)  Die Allgemeinverfügung gilt nicht im Bereich von 
Naturschutzgebieten (NSG), mit Ausnahme der 
NSGs „Höllenberg“, „Hangflächen südöstlich Hei-
desheim“, „Hangflächen um den Heidesheimer 
Weg“ und „Am Rothen Sand“ im Kreis Mainz-Bin-
gen.

c)  Bei der gleichzeitigen Anwesenheit von nichtbrü-
tenden Rabenkrähen (Corvus corone) sind die-
se prioritär zu entnehmen, wenn dadurch eine 
abschreckende Wirkung auf einen anwesenden 
Saatkrähenschwarm erzielt werden kann. 

d)  Die Tötung einer Saatkrähe durch Vergrämungs-
abschuss darf nur erfolgen, soweit auf der betrof-
fenen landwirtschaftlichen Fläche  

  –  die Aussaat von Zuckerrüben bereits stattge-
funden hat und die Mehrzahl der Keimlinge 
eine Wuchshöhe von 20 cm noch nicht er-
reicht hat oder

  –  das Saatgut von Zuckerrüben von den Saat-
krähen gefressen wird bzw.

  –  die Früchte von Sonderkulturen (Kirschen) 
von den Saatkrähen gefressen werden. 

e)  Die Anzahl der geschossenen Vögel ist auf ein 
Minimum zu begrenzen. Es darf pro Schlag die 
Anzahl von maximal zwei Tieren nicht über-
schritten werden.

f)  Zu Brutkolonien der Saatkrähe ist bei der Schuss-
abgabe ein Mindestabstand von 500 m einzuhal-
ten. Außerdem dürfen keine Vögel in einer Ent-
fernung von weniger als 500 m von der Kolonie 
erlegt werden. Eine entsprechende Karte mit der 
Lage der bekannten Kolonien ist unter https://
sgdsued.rlp.de/service/downloadbereich/raum 
ordnung-naturschutz-bauwesen einsehbar. 

g)  Soweit ein Vergrämungsabschuss, der keine 
Saatkrähe getroffen hat, bereits den angestreb-
ten Vergrämungseffekt erzielt, darf auf der betref-
fenden Fläche bis zu einer Rückkehr des Saat-
krähen-Schwarms kein weiterer Vergrämungsab-
schuss durchgeführt werden.

h)  Der Einsatz von Vergrämungsabschüssen ist der 
SGD Süd spätestens einen Tag vor der Durch-
führung unter Angabe des Jagdausübungsbe-
rechtigten, der Kultur, der Gemarkung und der 
zu vergrämenden Schläge mit Flurstücksnummer 
sowie den zuvor erfolglos durchgeführten Ver-
grämungsmaßnahmen anzuzeigen. Hierzu ist 
unter https://sgdsued.rlp.de/service/download 
bereich/raumordnung-naturschutz-bauwesen ein 
Anzeigebogen herunterzuladen und ausgefüllt an 
artenschutz@sgdsued.rlp.de zu versenden.

i)  Die Anzahl der getöteten Saatkrähen sowie ggf. 
Rabenkrähen durch Vergrämungsabschuss ist 
der SGD Süd, Obere Naturschutzbehörde, am je-
weiligen Monatsende in Textform unter Anga-
be des Jagdausübungsberechtigten, der Kultur, 
der Gemarkung und der zu vergrämten Schläge 
mit Flurstücksnummer, Datum und Uhrzeit des 

Vergrämungsabschusses zu melden. Hierzu 
ist unter https://sgdsued.rlp.de/service/download 
bereich/raumordnung-naturschutz-bauwesen ein 
Rückmeldungsbogen herunterzuladen und aus-
gefüllt an artenschutz@sgdsued.rlp.de zu ver-
senden. 

Hinweise:
–  Diese Allgemeinverfügung richtet sich nicht an 

jedermann, sondern ausschließlich an Jagdaus-
übungsberechtigte und berechtigte Personen mit 
Jagderlaubnis in den genannten Bereichen. 

–  Diese Allgemeinverfügung betrifft ausschließlich 
die Vogelart Saatkrähe (Corvus frugilegus). 

  Diese Allgemeinverfügung bezieht sich aus-
schließlich auf die einschlägigen Bestimmungen 
des Naturschutzrechts. Eventuell erforderliche 
Genehmigungen, z. B. nach dem Bundesjagd-
gesetz, dem Tierschutzgesetz oder dem Waffen-
gesetz, bleiben hiervon unberührt. 

–  Ob ein bestimmtes Grundstück innerhalb eines 
Naturschutzgebiets (NSG) liegt, kann beim 
Daten- und Kartendienst LANIS unter https:// 
geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_ 
naturschutz/index.php eingesehen werden.

–  Diese Allgemeinverfügung einschließlich recht-
licher Begründung kann während der Öffnungs-
zeiten der Struktur- und Genehmigungsdirektion 
Süd, Friedrich-Ebert-Straße 14, 67433 Neustadt 
an der Weinstraße, bei der Oberen Naturschutz-
behörde SGD Süd eingesehen werden. Außer-
dem wird die Allgemeinverfügung auf der Inter-
netseite der SGD Süd (www.sgdsued.rlp.de) ver-
öffentlicht. 

III.
Begründung: 

Sachverhalt
Durch Saatkrähen wurden im Zuständigkeitsbereich 
der SGD Süd in den vergangenen Jahren immer wie-
der ernste landwirtschaftliche Schäden verursacht. 
Die Saatkrähen-Vogelschwärme fraßen die frisch 
ausgebrachte Saat oder zogen gerade aufgegange-
ne Keimlinge, insbesondere von Zuckerrüben, aus 
dem Boden. Weiterhin wurden Schäden an Sonder-
kulturen wie Kirschen verursacht, indem die Vögel 
die Früchte fraßen oder beschädigten. Der Schwer-
punkt der Schäden konzentriert sich auf die Landkrei-
se Mainz-Bingen und Alzey-Worms sowie die Städte 
Mainz und Worms. Mit rund 2.582 ha Obstfläche, die 
von ca. 925 Betrieben bewirtschaftet werden, befindet 
sich in Rheinhessen das größte zusammenhängende 
Obstanbaugebiet in Rheinland-Pfalz. In besonderem 
Maße sind Süßkirschen, welche etwa 13 % der an-
gebauten Obstarten ausmachen, in den Verbandsge-
meinden Gau-Algesheim und Nieder-Olm sowie den 
Städten Mainz und Ingelheim am Rhein betroffen. 
Die Schäden in den Verbandsgemeinden Nieder-
Olm, Rhein-Selz, Alzey-Land, Wonnegau, Wörrstadt, 
Monsheim und der Stadt Alzey hängen hauptsäch-
lich mit dem Zuckerrübenanbau zusammen. Auf rund 
16.100 ha wurde im Jahre 2020 vor allem in Rhein-
hessen und der Pfalz ein Ertrag von 1,4 Mio. Tonnen 
Zuckerrüben erzielt. Der Zuckerrübenanbau umfasst 
etwa 4,2 % der Ackerflächen in Rheinland-Pfalz und 
ist aufgrund des relativ hohen Einkommensbeitrags 
bedeutend für die hier ansässigen Bauern.
Sobald auf einem Feld ernste landwirtschaftliche 
Schäden drohten oder eingetreten waren, hatten die 
betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe bereits in 
der Vergangenheit die Möglichkeit, einen Einzel-An-
trag auf artenschutzrechtliche Ausnahme zum Ver-
grämungsabschuss von Saatkrähen durch eine jagd-
ausübungsberechtigte Person zu stellen. Hierdurch 
konnten einige Schäden erfolgreich abgewendet 
werden. Da die Prüfung aller Einzel-Anträge zu den 
jeweils betroffenen Flurstücken nicht unerheblichen 
Bearbeitungsaufwand in der Naturschutzverwaltung 
verursachte und einige Zeit in Anspruch genommen 
hat, konnten die Jagdausübungsberechtigten in ei-
nigen Fällen erst tätig werden, als ein Großteil des 
Schadens bereits eingetreten war. 
Um diesen Umständen gerecht zu werden, wurde im 
Jahr 2025 erstmals eine Allgemeinverfügung erlas-
sen, die als Grundlage für die vorliegende Allgemein-
verfügung dient. Landwirte, die von dieser Regelung 
Gebrauch machen wollten, waren verpflichtet, Datum 
und Ort der Abschüsse über ein Anzeigeformular zu 
melden sowie zum Ende eines jeden Monats die ent-
sprechenden Abschusszahlen vorzulegen. Im Rah-
men dieser Allgemeinverfügung wurde in 2025 eine 
Anzahl von 148 Saatkrähen im Geltungsbereich er-

legt. Diese Anzahl unterteilt sich in 122 Abschüsse 
in Zuckerrübenkulturen und 26 Abschüsse bei Kir-
schen. 
Die Allgemeinverfügung soll insbesondere dem Um-
stand gerecht werden, dass der exakte Ort von dro-
henden Saatkrähenschäden weder von den landwirt-
schaftlichen Betrieben noch von den Behörden flur-
stückscharf vorausgesehen werden kann. Durch die 
Allgemeinverfügung sollen zum einen rein präventive 

soll die Allgemeinverfügung in dringenden Fällen ein 
schnelles Handeln zur Abwendung von ernsten land-
wirtschaftlichen Schäden ermöglichen. 
Mit E-Mail vom 10.02.2026 bittet der Bauern- und 
Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd e.V. darum, 
eine Neuauflage der in Rede stehenden Allgemein-
verfügung zu prüfen bzw. zu erlassen. 
Die vom Land anerkannten Naturschutzvereinigun-
gen haben am 12.03.2026 einen Entwurf dieser 
Allgemeinverfügung mit der Gelegenheit zur Stel-
lungnahme erhalten. Bis zum 26.03.2026 sind zwei 
Stellungnahmen, eine Sammelstellungnahme der 
GNOR, Pollichia, des NABUs und BUNDs, sowie 
eine Stellungnahme des Landesverbandes Rhein-
land-Pfalz der Deutschen Gebirgs- und Wanderver-
eine e.V. eingegangen. 

Bürgerbus 1 der VG Alzey-Land
Ortsgemeinden:
Alzey-Weinheim, Bechenheim, Erbes-Büdes- 
heim, Mauchenheim, Nack, Nieder-Wiesen 
und Offenheim

Anmeldung:
Mo. + Mi., 15 - 17 Uhr
Tel. 06731 9470930
E-Mail: buergerbus1@alzey-land.de

Fahrtage: Di. + Do.,  8 - 12 Uhr + 14 - 17 Uhr

Bürgerbus 3 der VG Alzey-Land
Ortsgemeinden:
Alzey-Schafhausen, Bechtolsheim, Biebeln-
heim, Framersheim und Gau-Odernheim

Anmeldung:
Mo. + Di. + Do., 15 - 17 Uhr
Tel. 06731 4749956
E-Mail: buergerbus3@alzey-land.de

Fahrtage:
Di., Do. + Fr.,  8 - 12 Uhr + 14 - 17 Uhr

Bürgerbus 4 der VG Alzey-Land
Ortsgemeinden:
Alzey-Dautenheim, Dintesheim, Eppelsheim, 
Esselborn, Flomborn, Freimersheim, Gau-
Heppenheim, Kettenheim, Ober-Flörsheim 
und Wahlheim

Anmeldung:
Mo. + Di. + Do., 15 - 17 Uhr
Tel. 06731 4749956
E-Mail: buergerbus4@alzey-land.de

Fahrtage: Mo. + Fr.,  8 - 12 Uhr + 14 - 17 Uhr

Bürgerbus 2 der VG Alzey-Land
Ortsgemeinden:
Alzey-Heimersheim, Albig, Bermersheim 
v. d. H., Bornheim, Flonheim und Lonsheim

Anmeldung:
Di. + Do., 15 - 17 Uhr
Tel. 06731 9470930
E-Mail: buergerbus2@alzey-land.de

Fahrtage: 
Mo., Mi. + Fr.,  8 - 12 Uhr + 14 - 17 Uhr
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IV.
Rechtliche Würdigung

1. Schutzstatus Saatkrähe 
Die Saatkrähe (Corvus frugilegus) ist in Anhang II Teil 
B der Richtlinie 2009/147/EG des europäischen Par-
laments und des Rates vom 30. November 2009 über 
die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten geführt, 
gehört damit zu den europäischen Vogelarten und 
ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 b) bb) i. V. m. § 7 Abs. 2  
Nr. 12 BNatSchG besonders geschützt. Für diese Art 
gelten somit die Vorschriften des besonderen Arten-
schutzes. Spezielle Regelungen im Jagdrecht be-
stehen für diese Art nicht. 
2. Artenschutzrechtliches Tötungsverbot
Nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ist es verboten, 
wildlebenden Tieren der besonders geschützten Ar-
ten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen, zu tö-
ten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (Tö-
tungsverbot). 
3.  Artenschutzrechtliche Ausnahme (Rechtsgrund-

lage) 
Rechtsgrundlage für die artenschutzrechtliche Aus-
nahme ist § 45 Abs. 7 Nr.1 BNatSchG. 
Demnach können die für Naturschutz und Land-
schaftspflege zuständigen Behörden von den Verbo-
ten des § 44 BNatSchG im Einzelfall Ausnahmen zur 
Abwendung ernster land-, forst-, fischerei- oder was-
serwirtschaftlicher oder sonstiger ernster wirtschaft-
licher Schäden zulassen. Eine Ausnahme darf nur 
zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen 
nicht gegeben sind und sich der Erhaltungszustand 
der Populationen einer Art nicht verschlechtert (vgl.  
§ 45 Abs. 7 S. 2 BNatSchG). 
3.1. Zuständige Behörde 
Die sachliche Zuständigkeit zum Vollzug des Natur-
schutzrechts liegt gemäß § 3 Abs. 1 BNatSchG bei 
der nach Landesrecht für Naturschutz und Land-
schaftspflege zuständigen Behörde. Nach § 2 Abs. 8 
der Landesverordnung über Zuständigkeiten auf dem 
Gebiet des Naturschutzes und der Landschaftspfle-
ge (NatSchZuVO) Rheinland-Pfalz vom 1. Juli 2022 
(GVBl. S. 373) ist die Obere Naturschutzbehörde zu-
ständig für die Anordnung von Allgemeinverfügun-
gen nach § 44 Abs. 4 Satz 3 und 4 BNatSchG so-
wie Maßnahmen aufgrund einer Landesverordnung 
nach § 54 Abs. 10 Satz 1 BNatSchG. Gemäß § 2  
Nr. 10 NatSchZuVO obliegt der Oberen Naturschutz-
behörde die Zuständigkeit für die Aufgaben des Ar-
tenschutzrechts nach § 45 Abs. 7 BNatSchG für be-
sonders geschützte Arten, zu denen die Saatkrähe 
zählt. 
3.2. Einzelfall 
Diese Entscheidung bezieht sich auf einen räumlich 
eng und konkret abgegrenzten Bereich, in dem auf-
grund des dortigen Auftretens der Saatkrähen von 
einer besonderen Schadenseintrittswahrscheinlich-
keit auszugehen ist. Es handelt sich somit um einen 
Einzelfall im Sinne von § 45 Abs. 7 S. 1 BNatSchG. 
Die Ausnahme in Form einer Allgemeinverfügung ist 
in Abgrenzung zur Zulassung einer Ausnahme allge-
mein durch Rechtsverordnung (vgl. § 45 Abs. 7 S. 4 
BNatSchG) in diesem Fall statthaft. 
3.3. Ernste landwirtschaftliche Schäden 
Die Obstbauberatung des Dienstleistungszentrums 
ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück 
bestätigt, dass sich an der Situation hinsichtlich des 
Schadenspotentials durch Krähen im Obstbau nichts 
verändert hat. Es sei damit zu rechnen, dass auch 
in der kommenden Saison 2026 wieder gravierende 
Schäden insbesondere durch Saatkrähen, aber auch 
Jungvogelschwärme von Rabenvögeln in verschie-
denen Kulturen auftreten werden. Insbesondere Kir-
schen sind betroffen, vereinzelt wurden auch Schä-
den in weiteren Kulturen (Aprikosen, Äpfel, Birnen, 
Beerenobst) beobachtet.
Hinsichtlich der alternativen Methoden zur Vogel-
abwehr haben sich laut Aussage des DLR eben-
falls keine Änderungen oder Neuerungen ergeben. 
Methoden wie das Aufstellen von phonoakustischen 
Geräten und auch Einnetzungen seien weiterhin an 
vielen Standorten nicht oder nur eingeschränkt mög-
lich. Vergrämungsabschüsse von Krähen stellten so-
mit weiterhin einen wirkungsvollen und bedeutenden 
Baustein in der Abwehrstrategie dar, um ernsthafte 
wirtschaftliche Schäden in den Obstanlagen zu ver-
meiden bzw. zu vermindern.
In 2025 haben einige Obstbaubetriebe in den aus-
gewiesenen Regionen die Allgemeinverfügung zu 
Vergrämungsabschüssen von Saatkrähen genutzt. 

Das DLR bestätigt, dass in vielen Fällen eine gute 
Wirksamkeit und ein Schutz der Obsternte damit er-
zielt werden konnte.
Da vorab nicht gänzlich absehbar ist, wann die Krä-
hen regional genau auftauchen, sei die zeitlich flexib-
le Meldung vorab an die SGD Süd, dass der Betrieb 
beabsichtigt, Vergrämungsabschüsse im zugelasse-
nen Zeitraum zu veranlassen, zielführend und sinn-
voll. Die Absprachen seitens der Betriebe mit den 
Jagdpächtern / Jagdausübenden im Gebiet erfolgten 
rechtzeitig und vorab, so dass bei Auftreten der Krä-
hen unmittelbar reagiert werden konnte. Die Ergeb-
nisse aus dem Meldeportal Vogelschäden aus 2024 
zeigen die erheblichen wirtschaftlichen Schäden, die 
insbesondere bei Süßkirschen entstanden sind.
Durch die Nutzung der Allgemeinverfügung in 2025 
konnten diese Schäden in den entsprechenden Ge-
bieten reduziert werden. Dies zeige sich sowohl in 
der Beratungstätigkeit als auch in deutlich weniger 
Einträgen im Meldeportal aus dem Obstbau in 2025.
Die Koordination Pflanzenschutz des DLR Rheinhes-
sen-Nahe-Hunsrück ist ebenfalls zu der Einschät-
zung gelangt, dass auch in der kommenden Saison 
2026 wieder gravierende Schäden insbesondere 
durch Saatkrähen, aber auch Jungvogelschwärme 
von anderen Rabenvögeln zu erwarten sind. Im 
Ackerbau ist u. a. die Zuckerrübe betroffen. Beson-
ders in dieser Kultur fehlen praktikable Alternativen 
zur Schadensvermeidung. Seit dem Wegfall u. a. 
insektizider Beizen in den Zuckerrüben ist eine deut-
liche Zunahme von Schäden durch Saatkrähen zu 
beobachten. Schäden treten darüber hinaus auch im 
Getreide auf, führen dort jedoch deutlich seltener zu 
Totalausfällen. 
Grundsätzlich stehen weiterhin keine ausreichend 
wirksamen alternativen Vergrämungs- bzw. Bekämp-
fungsoptionen zur Verfügung. Insbesondere für den 
Zuckerrübenanbau sind keine Beizen zugelassen. 
Auch andere (biologische) Vergrämungsmittel, z. B. 
auf Basis von Chili-Pulver oder Hopfenextrakten, 
konnten in Versuchen keine sichere Wirkung zeigen. 
Vorbeugende pflanzenbauliche Maßnahmen werden 
zwar eingesetzt, sind aber ebenfalls nicht ausrei-
chend wirksam, um relevante Schäden zuverlässig 
zu vermeiden.
Zwar kann, nach Aussage des Beratungsringes 
Ackerbau Rheinland-Pfalz/Pfalz, die Zuckerrübe im 
Mulch- bzw. Direktsaatverfahren angebaut werden, 
jedoch sind die Erträge weitaus geringer und bieten 
überdies keinen sicheren Schutz vor der Schädigung 
durch Krähenvögel. 
Schäden durch Saatkrähen beeinträchtigen die wirt-
schaftliche Grundlage der betroffenen Betriebe er-
heblich. Sie können ein Ausmaß erreichen, das weit 
über geringfügige Beeinträchtigungen hinausgeht 
und bis zum Totalausfall ganzer Kulturen führen 
kann.
Durch Mindererträge infolge von Vegetationszeit-
verlusten sowie durch den zusätzlichen Aufwand 
für Neubestellung und Bodenbearbeitung können in 
Zuckerrüben und Mais Schäden in einer Größen-
ordnung von etwa 200 bis 800 €/ha entstehen. Für 
einzelne Betriebe kann sich dies schnell zu Gesamt-
schäden von mehreren Tausend Euro summieren.
In Fällen, in denen aufgrund einer späten und starken 
Schädigung keine Neuaussaat mehr möglich ist oder 
auch die Neuaussaat erneut stark beschädigt wird, 
kann der Ertrag der Fläche vollständig ausbleiben. In 
solchen Situationen entstehen Deckungsbeitragsver-
luste von etwa 2.300 €/ha bei Zuckerrüben.
Regional und kulturabhängig drohen damit für einzel-
ne landwirtschaftliche Betriebe erhebliche wirtschaft-
liche Schäden, die in ihrem Ausmaß auch gesamt-
wirtschaftliche Auswirkungen auf die betroffenen 
Regionen haben können.
Das DLR teilte zwar mit, dass es auch bei Mais zu 
hohen Verlusten durch die Saatkrähe kommen kann, 
jedoch liegen der SGD Süd hierzu keine Informatio-
nen zu einem vergleichbaren Ausmaß wie bei Zu-
ckerrüben oder Kirschen vor. 
3.4. Alternativen 
Neben dem Beizen des Saatguts haben die landwirt-
schaftlichen Betriebe in der Vergangenheit bereits 
verschiedene Alternativen von Vogelscheuchen bis 
hin zu Knall-Apparaten angewendet. Diese wiesen 
jedoch keine oder eine nur unzureichend geringe 
Wirksamkeit auf. Die Auswertung der Anträge aus 
den Jahren 2024 und 2025 ergab, dass im Durch-
schnitt jeder Landwirt 2,5 alternative Methoden an-
gewendet hatte, bevor die letale Vergrämung als 

Maßnahme in Betracht gezogen wurde. Dabei wa-
ren für Zuckerrübenkulturen Schreckschusswaffen 
und Vogelscheuchen mit 21 % sowie die Aussaat in 
größeren Flächenverbünden mit 19 % die häufigsten 
Methoden. Gefolgt von dem Auslegen von Federn mit  
12 % und der Saatgutbeize mit 10 %. Für Kirschkul-
turen zeigt sich bei einer Anzahl von insgesamt vier 
alternativen Methoden hingegen ein anderes Bild. 
Vogelscheuchen (41 %) und Schreckschusswaffen 
(37 %) waren die am häufigsten eingesetzten Alter-
nativen, während Kontrollfahrten und Greifvogelat-
trappen jeweils einen Anteil von 11 % aufwiesen.
Die letale Vergrämung fand hierbei oftmals in Kom-
bination mit den oben genannten Methoden Anwen-
dung.
Knall-Apparate, die regelmäßig laute Geräusche 
verursachen, können sich negativ auf lärmempfindli-
chere Vogelarten insbesondere während der Brutzeit 
auswirken. Im Obstbau erwiesen sich Knall-Apparate, 
aufgrund von Gewöhnungseffekten, als kaum noch 
wirksam. Hinzu kommt, dass diese Methode im Be-
reich des Vogelschutzgebiets DE-6014-401 „Dünen- 
und Sandgebiet Mainz-Ingelheim“ immissionsschutz-
rechtlich als nicht statthaft angesehen wird. Andere 
bekannte Alternativen wie optische Vergrämung mit 
Drachen oder Flatterbändern zeigen ebenfalls nur 
kurzzeitig Wirkung. Die ständige An-wesenheit von 
Personen, die die Saatkrähen aktiv vertreiben, ist 
nicht zumutbar.
Selbst die Einnetzung, die bislang als sicherste Ab-
wehrmaßnahme im Obstbau galt, wird von Krähen 
immer wieder überwunden. Teilweise finden sie Öff-
nungen, die sich an den Netzverbindungen vor al-
lem nach Windereignissen bilden, oder sie zerstören 
mit dem Schnabel punktuell das Schutznetz, um in 
die Einnetzung eindringen zu können. Dort wo Ver-
grämungsabschüsse in 2025 erwirkt und umgesetzt 
werden konnten, wurde zumindest eine temporäre 
Verbesserung erzielt. 
Die landwirtschaftliche Beratung des DLR Rheinhes-
sen-Nahe-Hunsrück bestätigt, dass die bisher ge-
nannten Methoden unzureichend wirksam sind und 
wenn überhaupt nur einen kleinen Erfolg beim Ver-
hindern von Fraßschäden durch Vögel haben. 
3.5. Erhaltungszustand 
Die Saatkrähe gilt gemäß der aktuellen Roten Liste 
der Brutvögel für Rheinland-Pfalz (2025) mit einer 
Bestandsgröße von 5.400 bis 11.100 Brutpaaren als 
ungefährdet. Sowohl der langfristige Trend über 120 
Jahre als auch der kurzfristige Trend für die nächs-
ten 24 Jahre zeigen eine positive Entwicklung des 
Bestandes. Für den Bereich der SGD Süd liegen aus 
den Jahren 2018 bis 2024 Saatkrähen-Zählungen 
vor (GESELLSCHAFT FÜR NATURSCHUTZ UND 
ORNITHOLOGIE e.V. (GNOR): Vogelmonitoring in 
Rheinland-Pfalz Heft 6, 2025). Hieraus geht hervor, 
dass sich die Saatkrähen-Population insbesondere in 
Rheinhessen auf hohem Niveau stabil bis tendenziell 
ansteigend entwickelt. Die Staatliche Vogelschutz-
warte Rheinland-Pfalz (VSW) kommt zu dem Ergeb-
nis, dass eine Verschlechterung des Erhaltungszu-
standes der Saatkrähe durch die Allgemeinverfügung 
2026 nicht zu erwarten ist. 
Zudem kommt die VSW zu der Einschätzung, dass 
trotz einer Abnahme der intakten Nester in ganz RLP 
in der Zeit von 2024 auf 2025 in einer Größenord-
nung von 2,9 % die Entnahme der 148 Saatkrähen 
aufgrund der im Jahr 2025 geltenden Allgemeinver-
fügung keine Auswirkungen auf die Populationen 
in Rheinland-Pfalz beziehungsweise auf die lokale 
Population im Geltungsbereich hatte. Die Abnah-
me der intakten Nester zwischen den Jahren 2024 
und 2025 ist laut VSW wahrscheinlich auf natürliche 
Fluktuationen aufgrund eines sehr trockenen Früh-
jahrs 2025 und den damit verbundenen Brutausfällen 
und verminderten Reproduktionsraten zurückzufüh-
ren. Dabei macht die Anzahl von 148 entnomme-
nen Saatkrähen im nördlichen Oberrheintiefland nur  
0,64 % der lokalen Brutpopulation aus und steht 
der starken Zunahme intakter Nester in den Jah-
ren 2022 bis 2025 durchschnittlich von 9 % pro 
Jahr (2022/2023 mit 14,9 %; 2023/2024 mit 16,6 %; 
2024/2025 mit - 2,9 %) entgegen. Es ist jedoch zu 
beachten, dass die Zählung der intakten Nester im 
Vogelmonitoring Rheinland-Pfalz (Monitoring selte-
ner Brutvögel - MsB) zwischen dem 01.04 und dem 
30.04 durchgeführt wird und somit die Auswirkungen 
der Abschüsse der Allgemeinverfügung aus dem 
Jahr 2025 frühestens in diesem Jahr (2026) sichtbar 
werden.
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Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der 
Saatkrähe durch die Allgemeinverfügung 2026 wird 
ebenfalls durch die Nebenbestimmungen a), c), e), f) 
und g) verhindert.
Durch die Festlegung einer Mindestgröße des Saat-
krähen-Schwarms wird sichergestellt, dass eine Tö-
tung nur in großen lokalen Populationen erfolgt, in 
denen der Verlust eines einzelnen Individuums keine 
gefährdenden Auswirkungen auf die Gesamtpopula-
tion hat. Die Tötung von Einzeltieren findet jedoch 
für Zuckerrübenkulturen in einem Zeitraum statt, in 
dem die Tiere bereits einer Bruttätigkeit nachgehen 
und ggf. bereits Nestlinge aufziehen. Daher wurde 
die Anzahl der zu entnehmenden Tiere auf ein Mini-
mum begrenzt, so dass weitere Beeinträchtigungen 
der lokalen Populationen nicht zu erwarten sind. Für 
die Vergrämungsabschüsse in den Obstplantagen ab 
dem 25. Mai kann davon ausgegangen werden, dass 
die Bruten zu einem großen Teil abgeschlossen sind 
und somit zunehmend nicht mehr brütende Eltern-
tiere wie auch Jungvögel der Saatkrähe von den Ab-
schüssen betroffen sein werden, so dass der Eltern-
tierschutz gewahrt bleibt.
Zudem sind bei gleichzeitiger Anwesenheit nichtbrü-
tender Rabenkrähen (Junggesellenschwärme) vor-
zugsweise diese für den gewünschten Vergrämungs-
effekt zu entnehmen, da sich nicht geschlechtsreife 
Jungvögel, aber auch Individuen aller Altersklassen 
der Rabenkrähe, in Nichtbrüter-Schwärmen zusam-
menfinden. Dies stellt sicher, dass die entnommenen 
Individuen nicht in Brutaktivitäten involviert sind, wo-
durch eine Entnahme von Tieren mit Gelegen oder 
Jungvögeln verhindert werden soll und rückwirkend 
auch das Gelege der Saatkrähe geschützt wird. 
Durch die Beschränkung auf einen erfolgreichen 
Vergrämungsabschuss pro Fläche bis zur erneuten 
Rückkehr des Schwarms auf diese Fläche wird eine 
Verschlechterung des aktuellen Erhaltungszustands 
vermieden.
Durch die Befristung der Geltungszeit vom 16. April 
bis 10. Juni bzw. 25. Mai bis 31. Juli 2026 ist sicher-
gestellt, dass der Einfluss dieser Allgemeinverfügung 
auf den Erhaltungszustand zeitlich begrenzt ist. Wei-
terhin wird eine zeitnahe Neubeurteilungsmöglichkeit 
des Erhaltungszustands im Vorfeld etwaiger Folge-
entscheidungen sichergestellt. 
3.6. Beachtung europarechtlicher Vorgaben
Diese Allgemeinverfügung widerspricht nicht der 
europarechtlichen Vorgabe an die Mitgliedsstaaten, 
Methoden zu untersagen, mit denen Vögel in Mengen 
oder wahllos gefangen oder getötet werden oder die 
gebietsweise das Verschwinden einer Vogelart nach 
sich ziehen können (vgl. Art. 8 Richtlinie 2009/147/
EG). Beim gezielten Vergrämungsabschuss durch 
Jagdausübungsberechtigte und berechtigte Perso-
nen mit Jagderlaubnis handelt es sich um eine se-
lektive Methode der Tötung. Es dürfen ausschließlich 
Saatkrähen auf Zuckerrübenäckern bzw. Kirschen-
plantagen im begrenzten Umfang und in Zeiträumen, 
in denen sie ernste landwirtschaftliche Schäden ver-
ursachen, zur Vergrämung von Schwärmen erlegt 
werden. Zudem sind die Entnahmen anzuzeigen. Es 
ist ausgeschlossen, dass Vögel wahllos oder in über-
mäßigen Mengen getötet werden.  
Gegenüber der EU-Kommission bestehen außerdem 
Berichtspflichten, wonach die Genehmigungsbehörde 
mitzuteilen hat, wie viele Exemplare aufgrund der ar-
tenschutzrechtlichen Ausnahme getötet wurden. Um 
der Berichtspflicht nachkommen zu können, ist die 
Meldung von getöteten Saatkrähen gemäß Nebenbe-
stimmung i) erforderlich. Diese Rückmeldungen sind 
außerdem für die Naturschutzverwaltung hilfreich, 
um die Auswirkungen des Vergrämungsabschusses 
auf die Saatkrähenbestände naturschutzfachlich be-
obachten zu können (Monitoring der Abschusszah-
len) und den Bedarf an artenschutzrechtlichen Aus-
nahmen für künftige Jahre abschätzen zu können. 
3.7. Natura 2000 (Vorprüfung)
Im Geltungsbereich der Allgemeinverfügung befin-
den sich Teile der FFH-Gebiete „Kalkflugsandgebiet 
Mainz-Ingelheim“, „Rheinniederung Mainz-Bingen“, 
„Ober-Olmer Wald“, „Laubenheimer-Bodenheimer 
Ried“ und „Rheinniederung zwischen Gimbsheim 
und Oppenheim“. Diese Allgemeinverfügung ist nicht 
geeignet, diese FFH-Gebiete in ihren für ihre jewei-
ligen Erhaltungsziele und Schutzzwecke maßgebli-
chen Bestandteilen erheblich zu beeinträchtigen.
Im Geltungsbereich der Allgemeinverfügung befin-
den sich Teile der Vogelschutzgebiete „Dünen- und 
Sandgebiet Mainz-Ingelheim“, „Rheinaue Bingen-In-

gelheim“, „Ober-Hilbersheimer Plateau“, „Selztal zwi-
schen Hahnheim und Ingelheim“, „Schilfgebiete zwi-
schen Gimbsheim und Oppenheim inklusive Fisch-
see“, „Höllenbrand“ und „Ackerplateau zwischen 
Ilbesheim und Flomborn“. Die Saatkrähe gehört nicht 
zu den Vogelarten, für die in diesen Vogelschutz-
gebieten spezifische Schutz- und Erhaltungsziele 
formuliert sind. Eine unbeabsichtigte indirekte er-
hebliche Beeinträchtigung anderer Vogelarten durch 
die akustischen Auswirkungen der Vergrämungsab-
schüsse ist aufgrund der – auch durch die Neben-
bestimmungen definierten – Projekteigenschaften 
ebenfalls ausgeschlossen. Störungen, die durch 
diese Allgemeinverfügung hervorgerufen werden 
können, treten örtlich nur punktuell und vereinzelt 
auf. Sie haben weiterhin einen äußerst kurzfristigen 
Charakter, sodass sie nicht geeignet sind, erhebliche 
Auswirkungen auf anderen Vogelarten hervorzuru-
fen. 
Eine erhebliche Beeinträchtigung von Natura 
2000-Gebieten ist aufgrund der Projekteigenschaften 
somit auszuschließen. 
3.8. Naturschutzgebiete (NSG)
Naturschutzgebiete sind wichtige Rückzugsorte für 
wildlebende Tierarten, wonach es gemäß den gelten-
den Verordnungen verboten ist, wildlebenden Tieren 
nachzustellen oder sie zu töten. Der Geltungsbereich 
dieser Allgemeinverfügung nimmt vor diesem Hinter-
grund die Naturschutzgebiete aus. 
Allerdings erfordert die Lage der Naturschutzgebiete 
„Höllenberg“, „Hangflächen südöstlich Heidesheim“, 
„Hangflächen um den Heidesheimer Weg“ und „Am 
Rothen Sand“ eine gesonderte Vorgehensweise. Die 
dort ansässigen Obstbauern bewirtschaften einen 
großen Anteil der Flächen, wie zum Beispiel im Na-
turschutzgebiet „Höllenberg“, in dem auf 64 % der 
Gesamtfläche konventioneller Obstanbau betrieben 
wird. Des Weiteren beinhalten die Rechtsverordnun-
gen Schutzzwecke, die den Erhalt und die Entwick-
lung der charakteristischen obstbaulich genutzten 
Flächen und Streuobstwiesen festlegen. Streuobst-
wiesen stellen einen wertvollen Bestandteil einer ar-
tenreichen Kulturlandschaft dar und ihr Erhalt dient 
einer Vielzahl geschützter Tierarten. 
Da die Schutzmaßnahmen der letzten Jahre, wie  
z. B. das Einnetzen, nur unzureichend Abhilfe ge-
schaffen haben und Knall-Apparate aufgrund des Vo-
gelschutzgebietes nicht eingesetzt werden konnten, 
dient die Ausnahme der aufgelisteten Naturschutz-
gebiete der Abwendung ernster landwirtschaftlicher 
Schäden für die dort ansässigen Obstbauern.
3.9. Abwägung – Verhältnismäßigkeit
Die artenschutzrechtliche Ausnahme ist durch den 
erzielten Vergrämungseffekt geeignet, ernste land-
wirtschaftliche Schäden zu vermeiden bzw. das Aus-
maß der Schäden erheblich zu verringern. Sie ist er-
forderlich, da andere Vergrämungsmaßnahmen bis-
lang erfolglos blieben. Andere alternative Maßnah-
men zur Schadensvermeidung mit geringfügigeren 
Auswirkungen auf einzelne Saatkrähen-Individuen 
sind nicht ausreichend wirksam oder nicht zumutbar. 
Ohne eine Ausnahme ist mit einem Schadenseintritt 
erheblichen Ausmaßes zu rechnen. Vor dem Hinter-
grund stabiler bis tendenziell ansteigender Saatkrä-
hen-Populationen im Zuständigkeitsbereich der SGD 
Süd und dem ungefährdeten Erhaltungszustand im 
Land Rheinland-Pfalz kann mit hinreichender Sicher-
heit prognostiziert werden, dass diese artenschutz-
rechtliche Ausnahme vom Tötungsverbot nicht dazu 
führt, dass sich der Erhaltungszustand der Saatkrä-
hen-Populationen verschlechtern wird. Das Interesse 
an der Abwendung ernster landwirtschaftlicher Schä-
den überwiegt daher das Interesse an der Durch-
setzung des artenschutzrechtlichen Tötungsverbots. 
Es ist daher angemessen, die Ausnahme vom arten-
schutzrechtlichen Tötungsverbot hinsichtlich der Art 
Saatkrähe zuzulassen. 
4. Mitwirkung der Naturschutzvereinigungen
Den vom Land anerkannten Naturschutzvereinigun-
gen, die nach ihrer Satzung landesweit tätig sind, ist 
vor der Zulassung von Ausnahmen durch Allgemein-
verfügung nach § 45 Abs. 7 Satz 1 BNatSchG die Ge-
legenheit zur Mitwirkung zu geben (vgl. § 63 Abs. 2  
Nr. 4b) BNatSchG). Zu diesem Zweck haben die 
Naturschutzvereinigungen am 12.03.2026 einen Ent-
wurf dieser Allgemeinverfügung mit der Gelegenheit 
zur Stellungnahme erhalten. Die bis zum 26.03.2026 
eingegangenen Stellungnahmen sind bei dieser Ent-
scheidung berücksichtigt. GNOR, NABU, Pollichia 
und BUND haben in einer Sammelstellungnahme 

Bedenken gegen die Allgemeinverfügung geäußert. 
Die vorliegende Stellungnahme nimmt Bezug auf die 
bereits abgegebene Stellungnahme vom 28.03.2025 
und hält an den dort ausgeführten Argumenten und 
Bewertungen fest; zugleich wird darauf hingewie-
sen, dass die dort vorgetragenen Ausführungen 
sowohl bei der letzten als auch bei der vorliegen-
den Verfügung nicht berücksichtigt worden wären. 
Artenschutzrechtlich relevanten Einlassungen aus 
der Stellungnahme vom 28.03.2025 zum Elterntier-
schutz, der maximalen Anzahl der erlegten Vögel, 
die zeitliche Differenzierung des Geltungszeitraumes 
der Allgemeinverfügung sowie einer Beschränkung 
der Verfügung auf die Kulturen Zuckerrüben und 
Kirschen wurden in die Allgemeinverfügung auch in 
2026 wieder übernommen. 
Zusätzlich wurde ergänzend darauf hingewiesen, 
dass die Jagdausübungsberechtigten über die Kolo-
niestandorte informiert werden müssten. Der Hinweis 
wurde aufgenommen; es erfolgt hierzu eine Veröf-
fentlichung auf der Internetseite der SGD Süd.
Seitens der SGD Süd besteht ansonsten kein be-
gründeter Bedarf für weitere Anpassungen. 
5. Sofortige Vollziehung
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung der arten-
schutzrechtlichen Ausnahme erfolgt nach § 80 Abs. 2  
S. 1 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO). 
Durch die Anordnung der sofortigen Vollziehung ent-
fällt die aufschiebende Wirkung eines Rechtsbehelfs. 
Nur bei Anordnung der sofortigen Vollziehung der 
artenschutzrechtlichen Ausnahme können jagdaus-
übungsberechtigte Personen und berechtigte Perso-
nen mit Jagderlaubnis als Adressaten der Allgemein-
verfügung davon ausgehen, dass die Vollziehbarkeit 
der Ausnahme vorliegt. Es ist erforderlich, dass für 
den Adressatenkreis Rechtssicherheit besteht, dass 
die artenschutzrechtliche Ausnahme vollziehbar ist. 
Vor diesem Hintergrund überwiegt das Interesse 
der Adressaten die Interessen eines Dritten an einer 
aufschiebenden Wirkung eines möglichen Rechts-
behelfs. Die Anordnung der sofortigen Vollziehung 
der artenschutzrechtlichen Ausnahme ist insgesamt 
angemessen. 
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung der Neben-
bestimmungen zur artenschutzrechtlichen Ausnahme 
erfolgt im öffentlichen Interesse nach § 80 Abs. 2  
S. 1 Nr. 4 VwGO. Durch die Anordnung der soforti-
gen Vollziehung entfällt die aufschiebende Wirkung 
eines Rechtsbehelfs gegen die Nebenbestimmun-
gen. Die Nebenbestimmungen sind erforderlich, um 
die Rechtmäßigkeit der artenschutzrechtlichen Aus-
nahme sicherzustellen. Ihre Vollziehbarkeit ist zur 
Gewährleistung, dass sich der Erhaltungszustand der 
Saatkrähen-Populationen nicht verschlechtert und 
die vorgeschriebenen Meldepflichten gegenüber der 
EU-Kommission erfüllt werden können, erforderlich. 
Würden eine oder mehrere Nebenbestimmungen 
angefochten werden und der Rechtsbehelf eine auf-
schiebende Wirkung entfalten, würde dies zur Voll-
ziehbarkeit der dann unbeschränkten artenschutz-
rechtlichen Ausnahme führen. Eine Verschlechterung 
des Erhaltungszustands der Saatkrähen-Populatio-
nen kann ohne die Nebenbestimmungen jedoch nicht 
vollständig ausgeschlossen werden. Vor diesem 
Hintergrund überwiegt das öffentliche Interesse des 
Artenschutzes das Suspensiveffekt eines möglichen 
Rechtsbehelfs gegen die Nebenbestimmungen. Die 
Anordnung der sofortigen Vollziehung der Nebenbe-
stimmungen zur artenschutzrechtlichen Ausnahme 
ist insgesamt angemessen. 
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der 
Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Friedrich-
Ebert-Straße 14, 67433 Neustadt an der Weinstra-
ße oder Postfach 10 02 62, 67402 Neustadt an der 
Weinstraße schriftlich, in elektronischer Form nach  
§ 3 a Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
oder zur Niederschrift erhoben werden.
Wichtiger Hinweis:
Bei der Verwendung der elektronischen Form sind 
besondere technische Rahmenbedingungen zu be-
achten, die auf der Homepage der SGD Süd unter 
https://sgdsued.rlp.de/de/service/elektronische- 
kommunikation/ aufgeführt sind.
Weiterer Hinweis:
Aufgrund der Anordnung des Sofortvollzugs entfällt 
die aufschiebende Wirkung eines Widerspruchs. 
Es kann diesbezüglich ein Antrag auf Wiederherstel-
lung der aufschiebenden Wirkung des erhobenen 
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Widerspruchs beim Gericht der Hauptsache gestellt 
werden.
Neustadt an der Weinstraße, 16. April 2026 
Bianca Goll
Referatsleitung

Albig 

Ortsbürgermeister Wilfried Best
Donnerstag von 10.30 - 12.00 Uhr
sowie von 19.00 - 20.00 Uhr
und nach Vereinbarung
Rathaus, Langgasse 58
Telefon 06731 2301
info@ortsgemeinde-albig.de
www.ortsgemeinde-albig.de 

Bechenheim 

Ortsbürgermeisterin Ute Stein
Sprechstunde nach Vereinbarung
Gemeindeverwaltung, Kirchstraße 8
Telefon 06736 9097913
Mobil 0172 4017488
bm@utestein.de
www.bechenheim.de

Bechtolsheim 

Ortsbürgermeister Dieter Mann
Dienstag von 18.00 - 19.00 Uhr und
Freitag von 10.30 - 12.00 Uhr
und nach Vereinbarung
Rathaus, Langgasse 44
Mobil 0178 1308439
info@gemeinde-bechtolsheim.de
www.gemeinde-bechtolsheim.de

Sprechstunden des Bürgermeisters
Aufgrund der Dach- und Sanierungsarbeiten im Rat-
haus finden die Sprechstunden ab sofort in der Feu-
erwehr Bechtolsheim, Hinter dem Schloss 13 (seit-
licher Eingang) statt.
Dieter Mann
Ortsbürgermeister

Bermersheim v. d. H.

Ortsbürgermeisterin Daniela Bauer
Sprechstunde nach telefonischer Vereinbarung 
oder per E-Mail 
Gemeindebüro, Obergasse 1
Mobil 0163 6299274
info@bermersheim-vdh.de
www.bermersheim-vdh.de

Biebelnheim

Ortsbürgermeister Marcus Holla
Dienstag von 17.00 - 18.00 Uhr
nach vorheriger Terminabsprache
per E-Mail oder Telefon
Rathaus, Hauptstraße 11
Telefon 06733 281 (Rufumleitung eingerichtet)
og-biebelnheim@alzey-land.de
Kita-biebelnheim@alzey-land.de
www.gemeinde-biebelnheim.de

Bornheim

Ortsbürgermeister Ralph Schraven
Telefon 0151 22947645
Sprechstunde nach Vereinbarung 
info@bornheim-rheinhessen.de
www.bornheim-rheinhessen.de

Öffentliche Bekanntmachung
Am Dienstag, dem 21. April 2026 um 20.00 Uhr,
findet im Gemeindezentrum Oswaldhöhe der Orts-
gemeinde Bornheim eine Sitzung des Bau- und Lie-
genschaftsausschusses der Ortsgemeinde Born-
heim statt.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil:
1. Rückschnitt Wirtschaftswege
2. Wegesatzung und Wegebeiträge
3. Mitteilungen und Anfragen
Bornheim, den 14.04.2026
Günter Zimmer
Erster Beigeordneter u. Vorsitzender
Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist über https://alzey-land.
more-rubin1.de/ einsehbar.

Dintesheim

Ortsbürgermeister Frank Altendorf
Dienstag von 19.00 - 20.00 Uhr
nur nach Vereinbarung per Telefon oder E-Mail
Gemeindeverwaltung, Hauptstraße 9
Telefon 06735 1589
gemeinde.dintesheim@gmx.de
www.dintesheim.de

Eppelsheim

Ortsbürgermeisterin Katja Finkenauer
Mittwoch von 17.00 - 19.00 Uhr
Gemeindeverwaltung, Zwerchgasse 17
Telefon 06735 257
gemeinde@eppelsheim.de
www.eppelsheim.de

Öffentliche Bekanntmachung
Am Dienstag, dem 21. April 2026 um 19.00 Uhr,
findet im Ratssaal des Rathauses der Ortsgemeinde 
Eppelsheim eine Sitzung des Gemeinderates der 
Ortsgemeinde Eppelsheim statt.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil:
1. Einwohnerfragestunde
2. Gemeindetraktor Kubota;
 Entscheidung über Reparatur
3. Bauantrag Nr. 2026 0037
 Wohnhausanbau
4. Bauvoranfrage Nr. 2026 0045
  Errichtung eines Wintergartens mit Überdachung 

für Gartenmöbel
5. Bauantrag Nr. 2026 0054
  Wohnhausanbau sowie Anbau einer Garage mit 

Carport
6. Mitteilungen und Anfragen
Nichtöffentlicher Teil:
7. Grundstücksangelegenheiten
8. Grundstücksangelegenheit
9. Mitteilungen und Anfragen
Öffentlicher Teil:
10.  Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil gefass-

ten Beschlüsse
Eppelsheim, den 14.04.2026
Katja Finkenauer
Ortsbürgermeisterin und Vorsitzende
Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist über https://alzey-land.
more-rubin1.de/ einsehbar.

Erbes-Büdesheim

Ortsbürgermeister Dr. Karlheinz Tovar
Donnerstag von 16.30 - 18.30 Uhr
und nach Vereinbarung
Rathaus, Hauptstraße 30
Telefon 06731 8054
info@erbes-buedesheim.de
www.erbes-buedesheim.de

Esselborn

Ortsbürgermeister Stefan Becker
Sprechstunde nach vorheriger Vereinbarung
Gemeindeverwaltung, Obergasse 11
Telefon 06731 43330 (Rufumleitung eingerichtet)
og-esselborn@alzey-land.de
www.gemeinde-esselborn.de

Flomborn

Ortsbürgermeisterin Sabine Kröhle
Sprechstunde nach vorheriger Terminvereinbarung
Gemeindeverwaltung, Langgasse 28
Telefon 06735 234
rathaus@flomborn.de
www.flomborn.de

Öffentliche Bekanntmachung
Am Donnerstag, dem 23. April 2026 um 19.00 Uhr,
findet im Rathaus der Ortsgemeinde Flomborn eine 
Sitzung des Gemeinderates der Ortsgemeinde 
Flomborn statt.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil:
1. Einwohnerfragestunde
2.  Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das 

Haushaltsjahr 2026
3. Neubau einer Gerätehalle
4. Mitteilungen und Anfragen
Nichtöffentlicher Teil:
5. Mitteilungen und Anfragen
Flomborn, den 16.04.2026
Sabine Kröhle
Ortsbürgermeisterin und Vorsitzende
Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist über https://alzey-land.
more-rubin1.de/ einsehbar

Flonheim

Ortsbürgermeister Jörg Thumann
Sprechzeiten des Bürgermeisters:
Montag von 9.00 - 11.30 Uhr
Donnerstag von 15.00 - 18.00 Uhr
Öffnung der Verwaltung:
Montag von 8.30 - 11.30 Uhr
Donnerstag von 15.00 - 18.00 Uhr
Rathaus, Marktplatz 12
Telefon 06734 9130657
Fax 06734 9140831
info@flonheim.de
joerg.thumann@flonheim.de
www.flonheim.de
Kindertagesstätten: 
Trulloland: kita.trulloland@flonheim.de
Weiherwiese: kita.weiherwiese@flonheim.de
Infothek/Ortsmuseum: infothek@flonheim.de
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Öffentliche Bekanntmachung
Am Dienstag, dem 21. April 2026 um 19.30 Uhr,
findet im Gemeindesaal (1. Stock) der Ortsgemeinde 
Flonheim eine Sitzung des Friedhofs- und Land-
schaftspflegeausschusses der Ortsgemeinde Flon-
heim statt.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil:
1.  Vorstellung und Erörterung der neuen Friedhofs-

satzung (Fortsetzung)
2.  Vorstellung und Erörterung der neuen Friedhofs-

gebührensatzung
Flonheim, den 14.04.2026
Wilfried Rech
Beigeordneter u. Vorsitzender
Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist über https://alzey-land.
more-rubin1.de/ einsehbar.

Haushaltssatzung 
der Ortsgemeinde Flonheim für 

das Haushaltsjahr 2026 
vom 10.04.2026

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemein-
deordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden 
Fassung am 04.03.2026 folgende Haushaltssatzung 
beschlossen, die nach Genehmigung der Kreisver-
waltung Alzey-Worms als Kommunalaufsichtsbehör-
de vom 07.04.2026 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt
Festgesetzt werden
1. im Ergebnishaushalt
  der Gesamtbetrag der 
 Erträge auf  6.468.930,00 Euro 
 der Gesamtbetrag der 
 Aufwendungen auf  6.749.080,00 Euro
 der Jahresfehlbetrag/ 
 -überschuss auf  -280.150,00 Euro
2. im Finanzhaushalt
 der Saldo der ordentlichen 
 Ein- und Auszahlungen auf  -214.100,00 Euro
 die Einzahlungen aus 
 Investitionstätigkeit auf  223.400,00 Euro
 die Auszahlungen aus 
 Investitionstätigkeit auf  1.737.000,00 Euro
 der Saldo der Ein- und 
 Auszahlungen aus 
 Investitionstätigkeit auf  -1.513.600,00 Euro
 der Saldo der Ein- und 
 Auszahlungen aus 
 Finanzierungstätigkeit auf  1.727.700,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren 
Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und In-
vestitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird 
festgesetzt für
 zinslose Kredite auf  -,-- Euro
 verzinste Kredite auf  1.300.690,00 Euro
 zusammen auf  1.300.690,00 Euro
(Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite 
zur Umschuldung.)
Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen der 
Kreditbeschaffung ergänzende Vereinbarungen zu 
treffen, die unter Beachtung des Konnexitätsgrund-
satzes der Steuerung von Zinsänderungsrisiken so-
wie der Erzielung günstiger Konditionen bei neuen 
Krediten und bestehenden Kreditmarktschulden die-
nen. In der Summe dürfen diese ergänzenden Ver-
einbarungen 25 v. H. des Gesamtschuldenstandes 
am Ende des vorangegangenen Haushaltsjahres 
nicht überschreiten.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Ein-
gehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haus-
haltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungs-
ermächtigungen) führen können, wird festgesetzt 
auf  0,-- Euro.
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für 
die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich 
Investitionskredite aufgenommen werden müssen, 
beläuft sich auf  0,-- Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten 
gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber 
der Einheitskasse wird festgesetzt auf 2.679.420 Euro.

§ 5 Steuersätze
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden 
wie folgt festgesetzt:
 - Grundsteuer A auf  345 v. H.
 - Grundsteuer B auf  465 v. H.
 - Gewerbesteuer auf  400 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des 
Gemeindegebietes gehalten werden
 - für den ersten Hund  50,- Euro
 - für den zweiten Hund  66,- Euro
 - für jeden weiteren Hund  76,- Euro

§ 6 Gebühren und Beiträge
Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige 
Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabga-
bengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:
 - Weinbergshut:  0,-- Euro/ha (100%ige Umlage)
 - Wirtschaftswegebeiträge:  10,-- Euro/ha

§ 7 Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 
(Haushaltsvorvorjahr) betrug 8.008.835,04 Euro. 
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 
31.12.2025 (Haushaltsvorjahr Planung) beträgt 
8.091.165,04 Euro und zum 31.12.2026 (Haushalts-
jahr) 7.814.015,04 Euro.

§ 8 Einzelveranschlagung von Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
oberhalb der Wertgrenze von 15.000,-- Euro sind 
einzeln im Teilfinanzhaushalt oder in einer Investi-
tionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitio-
nen und Investitionsfördermaßnahmen, die sich über 
mehrere Jahre erstrecken.

§ 9 Inkrafttreten
Diese Haushaltssatzung tritt am 01.01.2026 in Kraft.
Flonheim, den 10.04.2026
Jörg Thumann
Ortsbürgermeister

Hinweis:
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haus-
haltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen 
Genehmigungen der Kreisverwaltung Alzey-Worms 
zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haus-
haltssatzung sind mit Genehmigungsdatum vom 
07.04.2026 erteilt.
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 
17.04.2026 bis 27.04.2026 während der Öffnungs-
zeiten im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung 
Alzey-Land, Weinrufstraße 38 (Zimmer 107/118), 
55232 Alzey, öffentlich aus.
Auf die nachfolgenden Bestimmungen des § 24 Abs. 6 
GemO wird hingewiesen:
„Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf 
Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, 
gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, 
wenn
1.  die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sit-

zung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder 
die Bekanntmachung der Satzung verletzt wor-
den sind,

 oder
2.  vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Auf-

sichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder 
jemand die Verletzung der Verfahrens- und Form-
vorschriften gegenüber der Verbandsgemeinde-
verwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, 
der die Verletzung begründen soll, schriftlich gel-
tend gemacht hat.

  Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2. Nr. 2 
geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der 
in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Ver-
letzung geltend machen.“

Alzey, den 10.04.2026
Steffen Unger
Bürgermeister

Framersheim

Ortsbürgermeister Felix Schmidt
Dienstag von 17.30 - 18.30 Uhr
Donnerstag von 17.00 - 18.30 Uhr
und nach Vereinbarung
Öffnungszeiten der Verwaltung:
Dienstag von 15.00 - 17.00 Uhr und

Donnerstag von 15.00 - 17.00 Uhr
Rathaus, Schloßstraße 1
Telefon 06733 316
Fax 06733 8657
kontakt@framersheim.de
www.framersheim.de

Freimersheim

Ortsbürgermeister Thomas Dix
Sprechstunde: Dienstag von 17.30 - 18.30 Uhr
(nach vorheriger Terminvereinbarung 
per E-Mail oder Telefon)
Gemeindeverwaltung, Hauptstraße 7
Telefon 0151 26162378
info@freimersheim-rheinhessen.de
www.freimersheim-rheinhessen.de

Rohrnetzspülung
Die Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH 
teilt mit, dass an folgenden Wochentagen Rohrnetz-
spülungen vorgenommen werden:
VG    Ort
Alzey-Land Freimersheim
Tag   Von bis              Tage
Mo - Mi  20.04. - 22.04.26  3
Während des Spülvorgangs muss mit einem Druck-
abfall und einer Trübung des Wassers gerechnet 
werden. Diese Trübung ist nicht gesundheitsschäd-
lich, kann sich aber z. B. beim Betrieb der Waschma-
schine auswirken. Durch ein Ablaufen des Wassers 
lässt sich die Braunfärbung schnell beseitigen. Kon-
trollieren Sie Ihren Wasserfilter auf Dichtigkeit und 
Funktionsfähigkeit.
Sollte es bedingt durch die Spülung dennoch einmal 
in einer Kundenanlage zu einem Druckabfall durch 
zugesetzte Schmutzfilter, Perlatoren und Duschköpfe 
kommen, wird von der wvr den Kunden empfohlen, 
den Filter in der Anlage rückzuspülen oder die Filter-
kerze auszuwechseln sowie, falls erforderlich, Perla-
toren und Duschköpfe zu reinigen.
Wir bitten um Ihr Verständnis.
Ihre wvr Wasserversorgung
Rheinhessen-Pfalz GmbH

Gau-Heppenheim

Ortsbürgermeister Peter Moritz
Montag von 19.00 - 20.00 Uhr
Gemeindeverwaltung, Schloßgasse 3
Telefon 06731 42445
Fax 06731 4749957
info@gau-heppenheim.de
www.gau-heppenheim.de

Öffentliche Bekanntmachung
Am Montag, dem 20. April 2026 um 20.00 Uhr, fin-
det im Rathaus der Ortsgemeinde Gau-Heppenheim 
eine Sitzung des Gemeinderates der Ortsgemeinde 
Gau-Heppenheim statt.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil:
1.  Orts-App; Präsentation durch die Firma Apicodo 

AG
2.  Herstellung Ökokonto „Eppelsheimer Weg“ in der 

Ortsgemeinde Gau-Heppenheim; Vergabe von 
Landschaftsbauarbeiten

3.  Ausbau der Straße „An den 60 Morgen“ in Gau-
Heppenheim; Vergabe der Straßenbauarbeiten

4.  Abbau und Tieferlegung der Oberleitung in das 
Erdreich, Neuanordnung und Ergänzung der 
Straßenbeleuchtung in LED sowie Mitverlegung 
der Glasfaserleitung mit der Option zur Erneue-
rung der Gehwegoberflächen in der Ortsgemein-
de Gau-Heppenheim

5. Mitteilungen und Anfragen
Nichtöffentlicher Teil:
6. Bauangelegenheit
7. Vertragsangelegenheit
8. Grundstücksangelegenheiten
9. Mitteilungen und Anfragen
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Öffentlicher Teil:
10.  Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil gefass-

ten Beschlüsse
Gau-Heppenheim, den 13.04.2026
Peter Moritz
Ortsbürgermeister und Vorsitzender
Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist über https://alzey-land.
more-rubin1.de/ einsehbar.

Gau-Odernheim

Ortsbürgermeister Heiner Illing
Montag von 15.30 - 17.30 Uhr
oder nach Vereinbarung
Rathaus, Obermarkt 6
Öffnungszeiten Rathaus:
Montag von 15.30 - 17.30 Uhr
Mittwoch und Freitag von 9.00 - 11.00 Uhr
Telefon 06733 403
Fax 06733 1628
rathaus@gau-odernheim.de
www.gau-odernheim.de
Kindertagesstätte: 06733 9299770
Kindergarten: 06733 6887

Öffentliche Bekanntmachung
Am Dienstag, dem 21. April 2026 um 19.00 Uhr,
findet im Partnerschaftsraum des Rathauses der 
Ortsgemeinde Gau-Odernheim eine Sitzung des 
Kultur- und Sportausschusses der Ortsgemeinde 
Gau-Odernheim statt.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil:
1. Verbandsgemeinde-Weinfest
2. Gau-Odernheimer Markt
3. Mitteilungen und Anfragen
Gau-Odernheim, den 21.04.2026
Nicole Breiden
Beigeordnete u. Vorsitzende
Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist über https://alzey-land.
more-rubin1.de/ einsehbar.

Öffentliche Bekanntmachung
Am Donnerstag, dem 23. April 2026 um 19.00 Uhr,
findet im Ratssaal des Rathauses der Ortsgemeinde 
Gau-Odernheim eine Sitzung des Gemeinderates
der Ortsgemeinde Gau-Odernheim statt.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil:
1.  Einwohnerfragestunde
2.   Bekanntgabe der in letzter Sitzung nichtöffent-

lich gefassten Beschlüsse
3.  Maßnahmenkatalog Stadtentwicklung 2026/27
4.   Vergabe der Planungsleistung für den Ausbau 

„Sackgasse“
5.   Vergabe der Planungsleistung für den Ausbau 

„Wallgasse“
6.   Auftragsvergabe Heckenpflanzung Friedhof 

Gau-Odernheim
7.   Nachpflanzung eines Gehölzstreifens 
  „Vorstadt III“
8.  Städtebauförderung
  Aufhebungsbeschluss 
   Beschlussfassung ISEK mit Maßnahmenliste 

und Kosten- und Finanzierungsübersicht (KoFi)
   Abgrenzung des Förder- bzw. Sanierungsgebie-

tes; Sanierungsverfahren und Programmlaufzeit
  Sanierungssatzung
9.  Bekanntgabe von Eilentscheidungen
10.  Mitteilungen und Anfragen
Nichtöffentlicher Teil:
11.  Bauangelegenheiten
11.1 Bauangelegenheit
11.2 Bauangelegenheit
12.  Beratung Gestaltungsfibel
13.  Mitteilungen und Anfragen
Gau-Odernheim, den 16.04.2026
Heiner Illing
Ortsbürgermeister und Vorsitzender
Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist über https://alzey-land.
more-rubin1.de/ einsehbar.

Kettenheim

Ortsbürgermeister Thorsten von Zabiensky
Termin nach tel. Vereinbarung oder per E-Mail
Rathaus, Alzeyer Straße 10
Telefon 06731 5160403
og-kettenheim@alzey-land.de

Öffentliche Bekanntmachung
Am Mittwoch, dem 22. April 2026 um 19.00 Uhr,
findet im Dorfgemeinschaftshaus der Ortsgemeinde 
Kettenheim eine Sitzung des Gemeinderates der 
Ortsgemeinde Kettenheim statt.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil:
1. Sanierung Dorfgemeinschaftshaus 
2.  Ergebnis der Ausschreibung der Stelle des Ge-

meindearbeiters
3. Mitteilungen und Anfragen
Kettenheim, den 15.04.2026
Thorsten von Zabiensky
Ortsbürgermeister und Vorsitzender
Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist über https://alzey-land.
more-rubin1.de/ einsehbar.

Lonsheim

Ortsbürgermeister Harald Denne
Dienstag von 20.00 - 21.00 Uhr
Gemeindeverwaltung, Weihergasse 5
Telefon 06734 236
buergermeister@lonsheim.net
www.lonsheim.net

Versammlung der 
Jagdgenossenschaft Lonsheim
Hiermit lade ich als Jagdvorsteher alle Mitglieder der 
Jagdgenossenschaft Lonsheim zu einer Versamm-
lung am Mittwoch, den 20.05.2026 um 19.30 Uhr in 
die Gemeindehalle Lonsheim ein.
Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bericht über die Tätigkeit des Vorstands
3. Kassenbericht
4. Entlastung des Vorstands
5. Maßnahmen
6. Mitteilungen und Anfragen
Volker Barth, 
Jagdvorsteher

Mauchenheim

Ortsbürgermeisterin Anke Böll
Bürozeit: Donnerstag von 16.30 - 18.00 Uhr 
Termine nach telefonischer Absprache 
An der Mühlwiese 1
Telefon 06352 4403 (Rufumleitung eingerichtet)
og-mauchenheim@alzey-land.de
www.mauchenheim-online.de

Nack

Ortsbürgermeister Frank Jakoby-Marouelli
Donnerstag von 18.00 - 19.00 Uhr 
und nach Vereinbarung
Hauptstraße 65
Telefon 06736 266 (Gemeindebüro)
Telefon 06736 909874

info@ortsgemeinde-nack.de
www.ortsgemeinde-nack.de

Keine Sprechstunde
In den Kalenderwochen 17 bis 22 findet keine 
Sprechstunde statt. In diesem Zeitraum bitte unsere 
Mailadresse info@ortsgemeinde-nack.de nutzen.
Frank Jakoby-Marouelli
Ortsbürgermeister

Nieder-Wiesen

Ortsbürgermeister Holger Waldschmidt
Dienstag von 18.00 - 19.00 Uhr
Gemeindeverwaltung, Marktplatz 3
Telefon 06736 261
rathaus@nieder-wiesen.de
www.nieder-wiesen.de

Einladung zur Generalversammlung 
der Jagdgenossenschaft Nieder-
Wiesen
Alle eingetragenen Grundstückseigentümer der 
Jagdgenossenschaft Nieder-Wiesen werden zu einer 
ordentlichen Generalversammlung am Mittwoch, 
den 29. April 2026 um 19.30 Uhr im Sportheim des 
TuS Nieder-Wiesen eingeladen.
Tagesordnungspunkte:
1. Begrüßung
2. Geschäftsbericht des Vorstandes
3. Kassenbericht
4. Bericht über die Prüfung der Jahresrechnung
5. Entlastung des Vorstandes
6. Verschiedenes
Jagdgenossenschaft Nieder-Wiesen
Bernd Unger, 
1. Vorsitzender

Ober-Flörsheim

Ortsbürgermeister Sascha Leonhardt
Sprechzeiten im Rathaus: 
Mittwoch 18.00 - 19.30 Uhr nach vorheriger Termin-
vereinbarung
Gemeindeverwaltung, Walterplatz 1
Telefon 06735 218
rathaus@ober-floersheim.de
www.ober-floersheim.de

Offenheim

1. Beigeordneter Karlheinz Knecht
Sprechstunde nach telefonischer Vereinbarung
Gemeindeverwaltung, Bechenheimer Straße 4
Mobil 0171 2115583
info@offenheim.de
www.offenheim.de

Wahlheim

Ortsbürgermeister Jan Bennewitz
Sprechstunde nach vorheriger Terminvereinbarung
Gemeindeverwaltung, Kelleracker 1
Telefon 06731 5161767
gemeinde-wahlheim@outlook.de
www.wahlheim-rheinhessen.de 

Ende amtlicher Teil
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Albig

SG Spiesheim/Albig –
Fußball
Zwei Nackenschläge in Folge
Nach einer beeindruckenden Serie 
hat es die SG Spiesheim/Albig gleich 
doppelt erwischt. Innerhalb weniger 
Tage riss die Erfolgsserie, aber unterm 
Strich stimmt die Qualität weiterhin. 
Ein Pokal-Fight auf Augenhöhe war 
das Kreispokal-Halbfinale gegen den 
A-Klassisten Horchheim II – von einem 
Klassenunterschied war nichts zu se-
hen. Die SG agierte lange Zeit eben-
bürtig und schnupperte an der Sensa-
tion, ehe die Gäste 20 Minuten vor En-
de den glücklichen Siegtreffer zum 1:0 
markierten. Turbulenter wurde es im 
Ligagipfel gegen den TuS Hochheim 
vor 140 Zuschauern in der Schluss-
phase. Nach dem Rückstand in der 
51. Minute glich Steffen Einsfeld per 
sehenswertem Drehschuss zum 1:1 
aus. Doch die Freude währte nur Se-
kunden. Praktisch mit dem Schlusspfiff 
erzielten die Gäste den 1:2-Endstand 
und besiegelten die erste Saisonnie-
derlage der SG. Der sportliche Leiter 
Philipp Gasse ordnet ein:
„Das 1:1 hätten wir nach dem Spielver-
lauf mit den überlegenen Gästen mit 
Handkuss genommen. Die Niederlage 
ist kein Beinbruch, aber dennoch ext-
rem ärgerlich.“
Vorschau: So., 26.04., 15 Uhr in 
Spiesheim: SG - SG RWO Alzey II/TV 
Lonsheim II. Be.Ra.

Bechtolsheim

Musikalischer Frühschoppen
Am Sonntag, 19. April, lädt der Musik-
zug Bechtolsheim ab 11 Uhr zum mu-
sikalischen Frühschoppen in der Mu-
sikhalle ein. Für das leibliche Wohl ist 
bestens gesorgt, ab ca. 14 Uhr auch 
mit Kaffee und Kuchen. Der Eintritt ist 
frei. Wir freuen uns auf euch. L.Wei.

Der liebe Gott und die 
Brüder Grimm
Kurzweiliger Vortragsabend zum 
Welttag des Buches

Am Welttag des Buches, der am Don-
nerstag, 23. April stattfindet, lädt die 
Ev. Öffentliche Bücherei Bechtolsheim 
um 19 Uhr zu einem heiteren, kurzwei-
ligen Vortragsabend mit der Kasseler 
Schauspielerin Andrea C. Ortolano 
ins ev. Jugendheim (Langgasse 18) 
ein. „Der liebe Gott und die Brüder 
Grimm“ heißt es dann. Der Glaube 
in den Grimm’schen Märchen ist ein 
spannendes Thema, und die Märchen 
scheinen aktueller denn je: Neid, Miss-
gunst, Habgier und Eifersucht, aber 
immer auch die reinen Herzens sind. 
Für das Team der Bücherei gehören 
die Lesungen und Vorträge zur guten 
Tradition zum Tag des Buches und zu 
den großen Highlights im Jahreslauf, 
natürlich ist auch für das leibliche Wohl 
bestens gesorgt. Die Veranstaltung 
ist kostenfrei – Spenden herzlich will-
kommen. Die Ev. Öffentliche Bücherei 
Bechtolsheim besteht inzwischen seit 
40 Jahren und ist regelmäßig geöffnet. 
Die Ausleihe ist kostenlos, die zahl-
reichen Bücher sind auch über den 
Online-Katalog einsehbar unter www.
bibkat.de/bechtolsheim. Oder schauen 
Sie einfach mal zu den Öffnungszeiten 
montags und dienstags von 17-19 Uhr 
und freitags von 8-11 Uhr (mit Begeg-
nungscafé) vorbei und stöbern in den 
immer neuen Büchern. Die nächste 
Vorlesestunde für Kinder findet am  
4. Mai von 16.15-17.15 Uhr statt – eine 
Lesenacht für Kinder bildet den Höhe-
punkt im Herbst. Weitere Informationen 
auch über www.e-bbes.de. Pfr.M.K.

Eppelsheim

Förderverein der Kita am 
Effenkranz gegründet
Engagierte Eltern, Großeltern und 
Bürger kamen zusammen, um den 
„Förderverein der Kita am Effenkranz“ 
offiziell aus der Taufe zu heben. Am 
31. März, um 19.11 Uhr war es so weit 
– der Verein ist gegründet und bereit, 
die Ärmel für den Nachwuchs hochzu-
krempeln.
Ziel des neuen Vereins ist es, die pä-
dagogische Arbeit der Kindertages-
stätte sowohl ideell als auch materiell 
zu unterstützen. Den Vorsitz des Ver-
eins übernimmt Susanne Deichmann, 

unterstützt von Carolina Haster als 
2. Vorsitzende. Die Finanzen liegen 
in den Händen von Denis Schwall, 
während Anna Weyrich das Amt der 
Schriftführerin bekleidet. Als Beisitze-
rinnen komplettieren Theresa Bala-
sus-Großardt und Daniela Busch das 
Team. Auch der Elternausschuss, das 
Kita-Team und die Ortsgemeinde ha-
ben einen Sitz und machen den Vor-
stand des Vereins komplett.
„Jede Idee und jede helfende Hand 
zählt“, betonte der neu gewählte Vor-
stand. 

Der Verein freut sich nun auf viele Mit-
streiter, die entweder aktiv mit anpa-
cken oder die Kita durch eine passive 
Mitgliedschaft unterstützen möchten. 
Der Grundstein für eine starke Ge-
meinschaft rund um die Kita am Effen-
kranz ist gelegt. K.F.

Erbes-Büdesheim

Tischtennis
Siehe unter Offenheim.

Gottesdienste
Zeichenerklärung: AM = Abendmahl; BG = Beichtgelegenheit; BS = Bibelstunde; EuA = Eucharis-
tische Anbetung; EUF = Eucharistiefeier; FamGD = Familiengottesdienst; GD = Gottesdienst; GDA =  
Gottesdienst mit Abendmahl; GDT = Gottesdienst mit Taufe; GH = Gemeindehaus/-halle; GZ = Ge-
meindezentrum; HA = Hochamt; Hl.M = Heilige Messe; KiGD = Kindergottesdienst; KK = Kranken-
kommunion; MF = Messfeier; RK = Rosenkranz; VAM = Vorabendmesse; WGD = Wortgottesdienst.

Informationen der Kirchengemeinden sind evtl. auch unter den einzelnen Ortsrubri-
ken zu finden sowie bei den jeweiligen Gemeindebüros. Änderungen vorbehalten.

Katholisch: Biebelnheim: Sa 18.30 VAM. Erbes-Büdesheim: Fr 17.30 Uhr 
RK; 18 Uhr EUF. So 9 Uhr EUF. Flomborn: Fr 18 Uhr EUF. Flonheim: So  
10 Uhr Kinderwort-GD. Freimersheim: So 9 Uhr EUF. Do 18 Uhr EUF. Gau-
Odernheim: So 10 Uhr HA für die Pfarrgemeinde. Ober-Flörsheim: So 10.30 Uhr 
EUF. Offenheim: Mi (22 .04.) 17.30 Uhr RK; 18 Uhr EUF. Uffhofen: Di 18 Uhr 
EUF. Heimersheim: Sa 18 Uhr EUF. 

Evangelisch: Bechenheim: So 10 Uhr Vorstellung der Konfirmanden für al-
le vier Gemeinden in Wendelsheim. Bechtolsheim: So 10.10 Uhr GDT;  
11 Uhr KiGD. Biebelnheim: So 9 Uhr GD; 10 Uhr KiGD. Bornheim: So 10.30 
Uhr GD in Armsheim. Eppelsheim: So 10 Uhr GDT. Erbes-Büdesheim: Sa  
18 Uhr Licht & Klang-GD. Gau-Heppenheim: So 9 Uhr GD. Gau-Odernheim: 
So 10 Uhr GD. Kettenheim: So 11.15 Uhr GDT. Nack: Siehe unter Bechenheim. 
Nieder-Wiesen: Siehe unter Bechenheim. Ober-Flörsheim: So 14 Uhr GD zur 
Verabschiedung, Kirche. Uffhofen: So 10.15 Uhr GDA. Heimersheim: So 10.30 
Uhr GD. Weinheim: So 9.15 Uhr GD.

Sonstige: Ev. Gemeinde Am Kreuz, Udenheim: So 10 Uhr GD. Ev.-Freikirch-
liche Gemeinde am Schillerplatz Alzey (Baptisten): So 10.30 Uhr GD (oder im 
Livestream); parallel Kinderkirche. Ev. Stadtmission Alzey: So 10.30 Uhr GD 
(oder im Livestream). Neuapostolische Kirche Alzey: So 10 Uhr und Mi 20 Uhr 
GD. Zeugen Jehovas: Gemeinde Alzey: in Kirchheimbolanden: Do 19 Uhr GD. 
Sa 17 Uhr GD.

Aktuelles aus den Gemeinden
 Kultur  Sport  VereinslebenNICHTAMTLICHER TEIL 

KKMV Erbes-Büdesheim

Neue Vorsitzende gewählt

Der Kath. Kirchenmusikverein Erbes-Büdesheim hielt am 22. März seine 
Generalversammlung ab. Nach der Begrüßung und dem Totengedenken 
folgten Tätigkeits- und Kassenbericht. Die Kassenprüfer bestätigten eine 
ordnungsgemäße Kassenführung, der Vorstand wurde einstimmig ent-
lastet. Bei den anschließenden Neuwahlen trat die bisherige Vorsitzen-
de C. Arnold zurück. Zur neuen Vorsitzenden wurde B. Hanewald ge-
wählt. R. Rethi wurde zur Jugendvertreterin, C. Arnold zur Beisitzerin und  
H. Schweig zum Kassenprüfer gewählt. Unter dem Tagesordnungspunkt 
„Verschiedenes“ wurde über das Jubiläumswochenende anlässlich des 
130-jährigen Bestehens des Vereins vom 7-9. August informiert. Geplant 
sind ein Festkommers am Freitag, ein Showabend mit dem Isleker Mu-
sikanten-Express am Samstag sowie ein Festgottesdienst mit anschlie-
ßendem Frühschoppen am Sonntag, bei dem der KMV Cäcilia Flonheim 
aufspielt. Alle Veranstaltungen finden im Bürgerhaus Erbes-Büdesheim 
bei freiem Eintritt statt. Zudem wurde eine Neuregelung für das musikali-
sche Gedenken verstorbener Mitglieder beschlossen. Da eine Mitwirkung 
bei Beerdigungen oder Requien nicht mehr gewährleistet werden kann, 
wird stattdessen jährlich ein Gedenkgottesdienst für die im jeweiligen Jahr 
verstorbenen Vereinsmitglieder gestaltet.
N. Rehn informierte über den aktuellen Stand des Fördervereins des ehe-
maligen kath. Pfarrheims, der sich für dessen Erhalt und Nutzung einsetzt. 
Dirigent A. Mitesser regte an, verstärkt neue Musiker/-innen zu gewinnen. 
Zum Abschluss dankte der Vorstand C. Arnold für ihr langjähriges Enga-
gement und überreichte ihr einen Blumenstrauß. Sie bedankte sich bei 
den Anwesenden und schloss die Versammlung. Text/Foto: St.M.
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Esselborn

LandFrauenVerein
Kochvortrag
Siehe unter Wahlheim.

Flomborn

Stille – ein Gedanke – bei 
Gott sein
Mit Gott ins Wochenende starten
Am Freitag, 17. April, um 18.50 Uhr in 
der ev. Kirche Flomborn.
Die Bibel berichtet davon, dass Gott 
mit uns in Kontakt treten möchte. Lei-
der ist unsere Welt so schnell und laut 
geworden, dass es uns schwerfällt, 
darauf zu achten. Freitags, wenn es 
heißt: 10 vor 7 – Gottkontakt, wollen 
wir uns Zeit nehmen für die Verbindung 

mit Gott. Einen Schritt raus aus dem 
Alltag, hinein in die Kirche, zur Ruhe 
kommen, hören und beten. Die Kirche 
ist ab 18.30 Uhr geöffnet, wir starten 
um 18.50 Uhr und schweigen während 
des Glockenläutens ab 19 Uhr.
Herzlich willkommen! A.Wie.

Von der Mitgliederver-
sammlung der Landfrauen 
Am 08.04. wurde im Rahmen der Mit-
gliederversammlung unter anderem 
ein neuer Vorstand gewählt: 1. Vorsit-
zende: Heike Baumann, 2. Vorsitzen-
de: Anja Mayer, Kassiererin: Pia Wie-
derhöft, Beisitzerinnen: Anja Sponagel, 
Andrea Baro und Heike Niederauer. 
Ein herzliches Dankeschön gilt Manu-
ela Dietrich und Alexandra Bold, die 
den Vorstand nach vielen Jahren guter 
Zusammenarbeit verlassen haben. Ein 
herzliches Willkommen und auf gute 
Zusammenarbeit an Heike Niederauer, 
die dem Vorstand neu beigetreten ist. 
Gemeinsam blicken wir motiviert auf 
die kommenden Aufgaben und Veran-
staltungen.  H.Bau.

Flonheim

Jahreshauptversammlung
MGV 1844 Flonheim e.V.
Der Männergesangverein 1844 Flon-
heim e.V. lädt alle Mitglieder herz-
lich zur diesjährigen Jahreshauptver-
sammlung ein. Die Versammlung fin-
det am Freitag, 24. April, um 20 Uhr im 
Sängerheim, Am Grabentürchen 15 in 
Flonheim, statt.
Auf der Tagesordnung stehen neben 
den Berichten des Vorstandes und 
des Kassierers auch die Aussprache 
zu den Berichten sowie die Entlastung 
des Vorstandes. Ein weiterer wichtiger 
Punkt ist die Neuwahl des gesamten 
Vorstandes sowie der Kassenprüfer.
Anträge zur Jahreshauptversammlung 
müssen bis spätestens 20. April schrift-
lich beim Vorsitzenden oder Schriftfüh-
rer eingereicht werden.
Der Vorstand freut sich über eine rege 
Teilnahme der Mitglieder.  E.Ko.

Bunter Nachmittag
Förderverein der Kindertagesstätten
Der Förderverein der Kindertagesstät-
ten in Flonheim lädt herzlich ein zu 
einem bunten Nachmittag am Samstag, 
25. April von 13-17 Uhr in der Adelberg-
halle Flonheim für die ganze Familie.
Es erwartet Sie: Kaffee- & Kuchenbuf-
fet, Brezeln & Spundekäs und versch. 
Getränke für Klein und Groß.
Für die Kinder gibt es jede Menge 
Spaß: Hüpfburg, Luftballonkünstler, 
Kinderschminken.
Der gesamte Erlös der Veranstaltung 
kommt den Kindern der Kindertages-
stätten in Flonheim zugute.
Kommen Sie vorbei – wir freuen uns auf 
einen schönen Tag mit Ihnen! D.Ko.

Framersheim

Infos Ihrer Gemeinde

Jüdische Geschichte  
Framersheim
Wie bei unserer Veranstaltung am  
27. Januar bereits angekündigt, findet 
am 20.04. eine weitere Veranstaltung 
zur Jüdischen Geschichte Framers-
heim statt.

Lena Frumin, Kunststrickerin aus den 
USA, mit Framersheimer und Alzeyer 
Wurzeln präsentiert in einer kleinen 
Ausstellung ihre Kunstwerke.
Sie stammt in direkter Linie von den 
Familien Koch und Liebmann aus 
Framersheim und Alzey ab. Ihr Ur-Ur 
Großvater, Emanuel Koch, war in der 
Marktstraße in Framersheim ansässig.
Zum Gedenken an ihre Familie und de-
ren Tradition als Textilhändler, hat sie 
als gelernte Kunststrickerin Familien-
fotos in Strickwerke umgesetzt.
In 8 Exponaten werden Fotos der Fa-
milien Koch und Liebmann dargestellt.
Beginn ist um 19 Uhr im Sitzungssaal 
des Rathauses.
Interessierte Bürger/-innen sind bei 
freiem Eintritt herzlich eingeladen.
Felix Schmidt, Ortsbürgermeister

Sonstiges

Kindergottesdienst  
startet neu!
Unser Kindergottesdienst startet in die 
neue Saison! Am 19.04. sind alle Kin-
der zwischen 4 und 12 Jahren herzlich 
ins ev. Gemeindehaus Framersheim 
eingeladen, natürlich unabhängig von 
ihrer Konfession. Beginn ist um 11 Uhr, 
Ende um 12 Uhr. Wir hören Geschich-
ten von Gott, basteln und spielen, sin-
gen, beten und haben Spaß miteinan-
der. Ina Braunfels, Melanie Jäschke 
und Cathrin Lastrucci haben sich ein 
tolles Programm ausgedacht und freu-
en sich auf zahlreiche Kinder. Pfr.K.K.

Frühlingserwachen an der 
Kirche 
Saisonstart bei Jakobus
Die ev. Jakobusgemeinde Framers-
heim lädt am Mittwoch, 22. April zwi-

schen 18 und 22 Uhr herzlich zum 
ersten Treffen der Saison im Kirch-
garten rund um die Jakobuskirche ein. 
Gemeinsam wollen wir den Frühling 
begrüßen, natürlich hat das Team aus 
der Küche dafür auch kühle, regional-
typische Getränke und Begleitendes 
aus der Küche vorbereitet. Wir freuen 
uns auf und über zahlreiche Besucher/-
innen. Wie immer besteht die Möglich-
keit zu einer kleinen, privaten Führung 
über die Baustelle in der Kirche, spre-
chen Sie uns an diesem Abend gerne 
an. Pfr.K.K.

Frühjahrskräuterwanderung 
für die ganze Familie zum  
Labyrinth-Platz Framersheim
Am Samstag, 25.04. (nicht am 18.04., 
wie im Programm angekündigt), 14.30 - 
17 Uhr, bietet die Kräuterfrau eine 
Kräuterwanderung zum Labyrinthplatz 
auf dem Hornberg bei Framersheim an 
mit einem Kräuterpicknick. Treffpunkt 
ist um 14 Uhr der Parkplatz der Sport- 
und Gemeindehalle (am Ende der 
Wormser Str.) in Framersheim. Anmel-
dung bis zum 24.04. bei Tanja Rauch: 
Tel. 0176 72396996, tanjarauch@ 
freenet.de. Weitere Informationen der 
neuen Homepage: www.labyrinthplatz.
de. U.S.-T.

Plaudergottesdienst
Kirchenvorstand und Pfarrer Kaltwas-
ser laden wieder herzlich zum Plau-
dergottesdienst am Sonntag, 26.04. 
um 10 Uhr ins ev. Gemeindehaus 
Framersheim ein. Ein Impuls, viel Mu-
sik und die Möglichkeit, miteinander 
ins Gespräch zu kommen – Plauder-
gottesdienst eben. Und natürlich früh-
stücken wir auch zusammen. Unser 

Feuerwehr Esselborn

Von der Generalversammlung

Wehrführer Förster begrüßte zu Beginn alle Aktiven, Alterskameraden und 
Fördermitglieder. Sein besonderer Gruß galt VG-Bürgermeister Unger, 
dem 1. Beigeordneten Dieter Mann und der Wehrleitung Uwe König und 
Marcel Scheid.
Im Rückblick auf das Jahr 2025 fanden 36 Zusammenkünfte statt, darun-
ter 12 Übungen und 6 Einsätze. Zudem gab es mehrere Arbeitseinsätze, 
bei denen auch die Gemeinde unterstützt wurde, sowie gesellschaftliche 
Veranstaltungen wie die Maifeier, das Herbstfest und ein Kegelabend. Zu-
dem nahm man an einer Baumpflanzchallenge teil und beteiligte sich an 
der Absicherung beim VG-Weinfest. Auf Kreisebene konnten drei Kamera-
den einen Grundlehrgang erfolgreich absolvieren. Außerdem konnte sich 
die Wehr wieder mit zwei neuen Kräften, darunter eine Frau, verstärken 
Zurzeit zählt die Wehr 21 Aktive.
Dieter Mann und Ortsbürgermeister Becker sprachen Grußworte und 
dankten den Wehrleuten für ihren Einsatz und das Engagement in der 
Gemeinde. Auch Wehrleiter Uwe König bedankte sich bei den Wehrleuten 
für die geleistete Arbeit und informierte über die anstehende Ersatzbe-
schaffung eines neuen MZF. Danach nahm Dezernent Dieter Mann die 
Neuverpflichtung von Julia Förster und Ralf Laubenheimer in den aktiven 
Feuerwehrdienst vor und beförderte Robin Förster, Paul Lehmann und 
Julian Pinger zu Feuerwehrmännern. Zuletzt bedankte sich Förster bei 
allen Aktiven sowie der Verwaltung für die gute Zusammenarbeit und lud 
alle Anwesenden noch zum Essen ein. Text: M.Fö./Foto: S.Leh.

Verbandsgemeinde Alzey-Land
Bornheim
18.04., ab 10 Uhr Pflanzentauschbörse 
Wanderstart ab 10.30 Uhr, Treffpunkt: 
Gemeindezentrum Oswaldhöhe 
BUND & Förderverein Bornheim e.V. 
Wildbienenwanderung &  
Pflanzentauschbörse

Eppelsheim
16.04., 14 Uhr 
Landsenioren Rheinhessen  
Mitgliederversammlung 
Sporthalle, Albert-Schweitzer-Straße 1

Flonheim
22.04., 20 Uhr 
TSG 1861 Flonheim e.V.  
Mitgliederversammlung 
Klosterstube

Gau-Odernheim 
18.04., 18 Uhr 
MGV „Eintracht“ 1842/1912 und  
Frauenchor 1991 Gau-Odernheim e.V.  
Mitgliederversammlung 
Rathaus

Mauchenheim 
17.04., 19.30 Uhr 
MV 1964 Mauchenheim 
Jahreshauptversammlung 
Mühlwiesenhalle

23.04., 20 Uhr 
SV Schwarz-Weiß Mauchenheim 
1946 e.V. 
Jahreshauptversammlung 
Sportheim

Offenheim 
23.04., 19 Uhr 
BfO e.V. 
Jahreshauptversammlung 
Bürgerraum der Alten Schule

Tourist Information Alzeyer Land 
& Rheinhessische Schweiz
Alzey
18.04., 19 Uhr 
Bierführung „Unterwegs auf den  
Spuren der Alzeyer Bierbrauer“ 
(inkl. Bierprobe), Dauer ca. 2 Std. 
Anmeldung: www.alzeyer-land.de 
oder Tel. 06731 495700 
Treffpunkt am Fischmarkt 
Teilnahmegebühr

Veranstaltungen der Kultur- und  
Weinbotschafter/innen finden Sie unter 
www.kultur-und-weinbotschafter- 
rheinhessen.de

Veranstaltungen
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Thema heißt dieses Mal „Was uns 
prägt“ – Menschen, Umstände, die 
Zeit. Das kann Vieles sein, was uns zu 
dem Menschen gemacht hat, der wir 
sind. Wir freuen uns besonders, in die-
sem Gottesdienst auch eine Taufe zu 
feiern. Unser Talkgast ist dieses Mal 
der Framersheimer Ortsbürgermeister 
Felix Schmidt. Wir würden uns freuen, 
Sie und euch begrüßen zu dürfen.
 Pfr.K.K.

Freimersheim

LandFrauenVerein
Kochvortrag
Siehe unter Wahlheim.

Mainacht bei der  
Feuerwehr
Die Feuerwehr Freimersheim-Wahl-
heim lädt zur Feier am Donnerstag, 
30.04. ab 18 Uhr im Bürgerhaus in Frei-
mersheim recht herzlich in den Mai ein.
Wir servieren Ihnen Rumpsteaks, 
Steaks und Würstchen mit Pom-
mes oder Brot. Außerdem gibt es die 
wahrscheinlich größte Biertheke vom 
Kühlen Grund. Im Ausschank werden  
20 verschiedene Sorten Bier und diver-
se andere Getränke angeboten.
Um besser planen zu können, bitten 
wir um Voranmeldung bis spätestens 
23.04. an Thomas Müller per E-Mail, 
WhatsApp oder telefonisch unter fol-
genden Kontaktdaten:
112freimersheimwahlheim@gmail.
com oder Mobil: 0176 37606637.
Über Ihre Teilnahme an unserer Ver-
anstaltung freuen wir uns sehr.
Achtung! Aus Platzgründen im Bürger-
haus, ist die Teilnehmerzahl ist auf 200 
Personen begrenzt.
Ihre Freiwillige Feuerwehr Freimers-
heim-Wahlheim T.M.

Gau-Heppenheim

Frühlingserwachen an der 
Kirche 
Saisonstart bei Jakobus
Siehe unter Framersheim.

Plaudergottesdienst
Siehe unter Framersheim.

Kindergottesdienst  
startet neu!
Siehe unter Framersheim.

Spieletreff
Am Donnerstag, 16.04. ist wieder un-
ser Spieleabend. Um 19 Uhr treffen wir 
uns im Sportheim in Gau-Heppenheim.
Neue Mitspieler/-innen sind herzlich 
willkommen. G.Ra.

Gau-Odernheim

Frühlingserwachen an der 
Kirche 
Saisonstart bei Jakobus
Siehe unter Framersheim.

Plaudergottesdienst
Siehe unter Framersheim.

Kindergottesdienst  
startet neu!
Siehe unter Framersheim.

Per Shuttle zu den  
Wildtulpen
Naturschutzgruppe Gau-Odern-
heim e.V. lädt zum Wildtulpen-
Blütenfest ein
Am Sonntag, 19. April ab 11 Uhr, ver-
anstaltet die Naturschutzgruppe Gau-

Odernheim e.V. wieder ihr alljährliches 
Wildtulpen-Blütenfest auf dem vereins-
eigenen Natur-Erlebnis-Platz – nahe 
der Petersberghalle und des Sportge-
ländes.
Der kurze Weg zu den Wildtulpen in 
den Weinbergen „Am Lieberg“ kann 
bequem zu Fuß erreicht werden und 
ist außerdem eine schöne Wande-
rung, auch mit dem Blick auf das Gau-
Odernheimer Wahrzeichen, den 246 m 
hohen Petersberg.
Eine weitere interessante Alternative 
an diesem Sonntag ist unser Shuttle-
Service mit zwei Traktoren und den 
entsprechenden Anhängern, bei de-
nen auch ein Getränk angeboten wird
Sehenswert ist außerdem auch der 
vereinseigene Natur-Erlebnis-Platz 
mit seinen zahlreichen Stationen den 
Natur-, Vogel- und Umweltschutz be-
treffend. Hier sind nach Wunsch Füh-
rungen möglich und eine Vielzahl von 
Getränken, Leckeres vom Grill mit Bei-
lagen sowie Kaffee und selbst geba-
ckene Kuchen und Torten werden den 
ganzen Tag über angeboten. M.Br.

Erzähl-Café
Hiermit laden wir Sie recht herzlich zu 
unserem nächsten Erzähl-Café am 
21.04. um 15 Uhr ins Jugendheim in 
Gau-Odernheim ein. 
Als Gast können wir an diesem Nach-
mittag Thomas Ehlenberger begrüßen. 
Er wird uns etwas von seinem Vor-
fahren „Jakob Weber unn de Oremer 
Bahnhof“ erzählen. 
Freuen wir uns auf einen interessanten 
Nachmittag, mit vielleicht vielen Erin-
nerungen.
Ihr Team Erwachsenenbildung und 
Seniorenarbeit. I.Sch.

Schnitzel-to-go 
bei der Feuerwehr Gau-Odernheim
Am Donnerstag, 30.04., bieten wir als 
Vorbote für unseren Tag der offenen 
Tür am 1. Mai unsere Schnitzel-to-go-
Aktion (uff rhoihessisch: Schnitzel-fer-
deham) an. Hier können zu einer vor-
her vereinbarten Uhrzeit Schnitzel mit 
Brot/Pommes und versch. Soßen bei 
der Feuerwehr abgeholt werden. Das 
Ganze geht nur über Vorbestellung. 
Bons gibt es ab sofort bis zum 25.04. 
im Grillcenter Gau-Odernheim. Bitte 
Abholung vorher kurz tel. vereinbaren 
unter 06733 947300.
Wir freuen uns jetzt schon auf Ihre 
Unterstützung und vielleicht sieht man 
sich.
Ihre Feuerwehr Gau-Odernheim u. der 
Förderverein der FF G-O e.V. Kn.Bu.

Kettenheim

LandFrauenVerein
Kochvortrag
Siehe unter Wahlheim.

Mauchenheim

Infos Ihrer Gemeinde

Wohnen auf dem Land 
zur Römerzeit
Die römische Palastvilla in Mauchen-
heim wurde digital rekonstruiert. Mittels 
einer App kann man sie auf den in einer 
Wiese gekennzeichneten Fundamen-
ten erkunden. Der Rundgang besteht 
aus 360-Grad-Panoramen, die das Ge-
bäude außen und teilweise auch innen 
zeigen. Empfangshalle, Speisesaal 
und Küche wurden mit einer Innenaus-
stattung versehen. Beim Römertag am 
Sonntag, 26. April um 14 Uhr werden 
die App und deren Nutzung am histori-
schen Ort (Feldweg links am Ortsaus-
gang Richtung Offenheim) erläutert. 
Um 15 Uhr spricht Prof. Peter Haupt 
(Universität Mainz) ebenfalls vor Ort 
über „Wohnen auf dem Land im römi-
schen Rheinhessen“. Der Vortrag fin-
det bei Regen in der Mühlwiesenhalle 
statt. Veranstalter ist die Ortsgemein-
de Mauchenheim (og-mauchenheim@ 
alzey-land.de). Der Eintritt ist frei, wei-
tere Infos bei galle.volker@t-online.de.
Anke Böll, Ortsbürgermeisterin

Nack

Ehrung für 65 Jahre  
Mitgliedschaft 
bei den Nacker LandFrauen

Die Vorsitzende der Nacker LandFrau-
en Elke Schuth und Marion Hoffmann 
gratulierten Frau Anneliese Müller 
zu 65 Jahren Mitgliedschaft bei den 
Nacker LandFrauen. In einer kleinen 
Feierstunde wurde der Jubilarin eine 
entsprechende Urkunde und eine gro-
ße Schale mit Frühlingsboten über-
reicht.  Text/Foto: C.Fu.

Nieder-Wiesen

Tischtennis
TuS Nieder-Wiesen
Unsere 2. Mannschaft musste beim 
Auswärtsspiel der Kreisklasse III/Alzey 
bei der SG Gau-Weinheim/Venders-
heim II antreten. Nach den Doppeln 

TSV Gau-Odernheim

Kurztrip nach München mit Turniersieg

Seit dem vergangenen Jahr lässt der TSV Gau-Odernheim die Tradition 
der Osterfahrt für seine Jugendmannschaften wieder aufleben. Nachdem 
es 2025 für die Altersklassen U14 bis U17 nach Lloret de Mar in Spanien 
ging, stand in diesem Jahr München auf dem Programm. Am frühen Mor-
gen des Karfreitags starteten sechs Betreuer und rund 40 Spieler/-innen 
in die bayerische Landeshauptstadt. Nach einem Zwischenstopp in der 
Allianz-Arena erfolgte die Weiterreise zur Unterkunft. 
Neben Ausflügen in die Münchner Innenstadt und gemeinsamen Aktivi-
täten vor Ort nahmen die Gau-Odernheimer an einem internationalen Tur-
nier, der „Bayern Trophy“, teil.
Für das sportliche Highlight sorgte die U14: Die Mannschaft sicherte sich 
den Turniersieg, nachdem sie sich im Finale gegen den JFV Calenberger 
Land mit 2:0 durchgesetzt hatte. Das Team überzeugte über den gesam-
ten Turnierverlauf hinweg und musste lediglich ein Gegentor hinnehmen.
Damit fand die Reise nach München einen erfolgreichen Abschluss, bei 
dem sich der TSV Gau-Odernheim sowohl sportlich als auch mannschaft-
lich bestens präsentierte. Text: M.Web./Foto: TSV G-O
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Caroline Adam/Lothar Stork (2:3) und 
Florian Kilian/Anita Friedrich (3:0) ging 
es mit 1:1 in die Einzel, besonders är-
gerlich die Niederlage von Adam/Stork 
im 5. Satz mit 11:9. In den folgenden 
Einzelspielen konnten alle Spieler/-in-
nen je ein Spiel gewinnen und so stand 
am Ende nach einem tollen Match ein 
gerechtes 5:5-Unentschieden zu Bu-
che, mit etwas Glück war sogar ein 
Sieg drin.
Einen Tag später empfing unsere  
1. ebenfalls die SG Gau-Weinheim/
Vendersheim daheim in der Kreisklas-
se I/Alzey. Auch hier ging es nach den 
Doppeln Björn Keppner/Timo Arnold 
(2:3) und Ansgar Reichert/Sven Glinka 
(3:0) mit 1:1 in die Einzel, Keppner und 
Arnold unterlagen im 5. Satz knapp 
nach einem tollen Spiel. Keppner, Rei-
chert und Glinka konnten in der Folge-
zeit nach tollem Kampf und teilweise 
hochklassigen Spielen jeweils einen 
Punkt holen, während Arnold an die-
sem Abend viel Pech hatte, verlor er 
nach einer tollen Vorstellung das erste 
Spiel im 5. Satz mit 16:14 und auch 
das zweite Spiel unglücklich. Somit 
musste man sich am Ende mit 4:6 ge-
schlagen geben nach einem tollen und 
sehr spannenden Spiel. Die Moral im 
Team stimmt und man geht entspannt 
in das letzte Spiel gegen den Absteiger 
TV Albig II. A.Rei.

Ober-Flörsheim

MittwochTreff
In Fortführung des Jahresprogrammes 
findet am Mittwoch, 29. April, wie im-
mer um 15 Uhr im kath. Pfarrgemein-
dehaus St. Peter und Paul der monat-
liche MittwochTreff statt. Wie gewohnt 
wird für das leibliche Wohl bestens 
gesorgt. Für die geistige Nahrung ist 
dieses mal die Leiterin des Stationären 
Hospiz in Eppelsheim zuständig mit 
ihrer Präsentation dieser Einrichtung.
Erneut ergeht die Einladung nicht nur 
an das „Stammpublikum“ sondern 
auch an alle, die noch nicht den Weg 
gefunden haben. Das Veranstaltungs-
team jedenfalls würde sich sehr freuen.
 W.G.

Offenheim

Tischtennis
Siege für 4. und 5.; keine Punkte 
für die 1. der TTSG Offenheim/
Erbes-Büdesheim
Eine knappe 4:6-Niederlage musste 
die 1. Mannschaft im Heimspiel gegen 
Wallertheim einstecken. Das Fehlen 
von Samuel Roushanai verschlechter-
te die Ausgangssituation deutlich. So 
konnte zu Beginn nur ein Doppel (Ke-
gel/Michel) gewonnen werden. In ei-
nem sehr knappen ersten Match konn-
te sich Jochen Nöhrbaß in fünf Sätzen 
durchsetzen, während der aufgerückte 
Stefan Kegel in seinem Spiel chancen-
los blieb. Im hinteren Paarkreuz blieb 
auch Jürgen Michel und Ersatzmann 
Siamak Roushanai ohne Erfolg. In der 
Folge ging es für Nöhrbaß wieder über 
fünf Sätze, aber diesmal zu Gunsten 
des Gegners. Kegel wiederum machte 
es im zweiten Spiel besser und auch 
Michel setzte sich gekonnt in fünf Sät-
zen zum 4:5-Anschluß durch. Leider 
hatte Roushanai zum Abschluß keine 

echte Chance und die Niederlage war 
perfekt.
Die 4. Mannschaft stellte seine gute 
Rückrundenform in Stein-Bockenheim 
unter Beweis und siegte ohne große 
Mühe mit 9:1. Den Erfolgen im Doppel 
(Krämer/Quint und Kail/Kegel) folgten 
die Punkte im Einzel durch Volker Krä-
mer (2), Hartmut Kail (2), Bettina Kegel 
(2) und Alex Quint.
Die 5. Mannschaft hat im Heimspiel die 
Meisterschaft perfekt gemacht. Beim 
10:0 hatte Flonheim/Dautenheim kei-
ne echte Chance. Diesmal erfolgreich 
waren im Doppel Mario Malkmus/Alex 
Quint und Freddy Azad/Philipp Eckert. 
Jeder Akteuer konnte anschließend 
jeweils auch die beiden Einzel klar ge-
winnen.  D.S.

Maifeier
Der 1. FCK Fanclub Vorholzteufel 
Offenheim lädt diesmal am Freitag,  
1. Mai zu einer Maifeier auf das Ge-
lände des Sportverein Gut Stubb in der 
Kirchgasse 7 ein. Ab 11 Uhr wird der 
Maibaum geschmückt und aufgestellt. 
Für das leibliche Wohl ist mit saftigen 
Grillsteaks, Grillwürsten und Pom-
mes sowie div. Getränken gesorgt. 
Bei ganz schlechtem Wetter wird in 
die Gemeindehalle ausgewichen. Der 
Fanclub freut sich in Vertretung des 
Sportverein viele Gäste begrüßen zu 
können.  D.S

Wahlheim

Mainacht bei der  
Feuerwehr
Siehe unter Freimersheim.

LandFrauenVerein
Kochvortrag
Am 29. April, 19 Uhr, findet im Feuer-
wehrgerätehaus ein Kochvortrag mit 
dem Thema „Streetfood – die Welt zu 
Gast in Rheinhessen“ statt.
Folgendes bitte mitbringen: Suppen-
teller, Dessertteller oder Kaffeegedeck 
und ein vollständiges Besteck. Kosten-
beitrag wird erhoben. Anmeldungen 
bitte per WhatsApp (0176 43120865) 
bis spätestens 23. April.
Wir freuen uns über zahlreiche Teil-
nehmer/-innen! C.G.

Fußball

Fußball in der  
VG Alzey-Land

Das Framersheimer Duo kann hier die 
Nr. 11 der Gäste „abmelden“.
Ein heißes Fußball-Duell! In der Fra-
mersheimer Arena wird am kommen-
den Sonntag sicherlich „richtig was los“ 

sein. Der C-Klassen-Zweite trifft am 
19.04. auf den Primus: Das Schlager-
spiel Framersheim II gegen Gau-Hep-
penheim II wird, genau wie die zwei 
anderen Begegnungen in derselben 
Liga, um 13 Uhr angepfiffen. Für die 
beiden Top-Teams – die Differenz be-
trägt zwei Punkte – ist die Generalpro-
be super gelaufen.
Der Spitzenreiter Gau-Heppenheim 
konnte im Heimspiel den SV Bechtols-
heim mit 6:0 abfertigen und die Fra-
mersheimer „Zweite“ landete ebenfalls 
einen „Zu-Null-Sieg“. Aus Nieder-Wie-
sen, hier war die „Zweite“ der Gegner, 
kehrte die TuS-Reserve mit einem 
3:0-Erfolg zurück. Der SV Bechtolsheim 
(gegen Weinheim/Heimersheim II) 
und Fichte Bechenheim (Dautenheim/
Eppelsheim II) erwarten am 19.04.  
ebenfalls Gäste. Text/Foto: H.Hi.

Alzey-Stadt

Hiwwelbiker auf MTB-Tour 
um Alzey
Die Alzeyer Hiwwelbiker starten in die 
neue Saison. Mit dem Mountainbike 
geht es jeden Montagabend ab 19 Uhr 
für ca. zwei Stunden über die Hügel 
rund um Alzey.
Auch Anfänger, die gerne mehr aus 
ihrem neuen Hobby machen wollen, 
sind herzlich willkommen, egal ob mit 
oder ohne Motor. Neben dem Moun-
tainbike sind Helm, Brille, Handschuhe 
und im Frühjahr und Herbst zusätzlich 
ausreichend Fahrradbeleuchtung mit-
zubringen. 
Treffpunkt für den Saisonstart am 
13.04. und die folgenden vier Monta-
ge ist um 19 Uhr der Mitfahrerpark-
platz an der Autobahnausfahrt Alzey/
Erbes-Büdesheim. Ab Mitte Mai star-
ten die Mountainbiker gelegentlich 
auch mal von einem anderen Ort der 
Umgebung. Saisonende ist mit Beginn 
der Winterzeit. Weitere Informationen 
unter https://mtb.stami-Alzey.de. He.Si.

Ambulanter  
Kinderhospizdienst 
Nun auch vor Ort in Alzey
Jeden zweiten Freitag im Monat ist nun 
eine Koordinatorin des Ambulanten 
Kinderhospizdienstes in den Räumen 
des Hospizvereins Dasein e.V., am 
Obermarkt 1, in Alzey von 10-13 Uhr 
(oder nach Absprache) für Fragen und 
Auskünfte ansprechbar.
Vortragsabend und Gesprächsrun-
de: „Ich helf‘ dir durch die Trauer“
Ein erstes Angebot zum Thema „Kin-
der-Trauer“ wird ein Vortrag sein, der  
am 23. April, 19-21 Uhr, im  Weinhotel 
Kaiserhof Alzey stattfinden wird. 
Wie trauern Kinder? Welche Vorstel-
lungen haben sie vom Tod? Und wie 
können sie in ihrer Trauer begleitet 
werden? Rituale sind eine gute Mög-
lichkeit, der verstorbenen Person 
einen Platz im eigenen Leben zu ge-
ben. Sie spielen eine wichtige Rolle 
in der Trauerarbeit – gerade auch bei 
Kindern. Der Abend informiert über 
Kindertrauer und gibt kreative Impul-
se und Anregungen zum Umgang mit 
trauernden Kindern.
Der Abend richtet sich an alle Inter-
essierten und an alle, die mit Kindern 
arbeiten. Fragen sind in der anschlie-
ßenden Gesprächsrunde ausdrücklich 
erwünscht.

Anmeldungen bitte über den Hospiz-
verein Dasein. Der Eintritt frei – Spen-
den gerne. 
Weitere Informationen: kinderhospiz@ 
mainzer-hospiz.de.; Tel. 06131 235531.
 K.Th.

Sonstiges

Energietipp der VZ
Kostenlose Wechselberatung: Den 
passenden Strom- und Gasversor-
ger finden und sparen
Viele Haushalte in Rheinland-Pfalz 
zahlen für Strom und Gas mehr als nö-
tig. Ein Vergleich der Tarife durch die 
Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz 
zeigt teils erhebliche Preisunterschie-
de zwischen Grundversorgung und 
Sonderverträgen. Bei einem Wechsel 
kann also viel Geld gespart werden.
Aus diesem Grund bietet die Verbrau-
cherzentrale Rheinland-Pfalz jetzt ein 
Beratungsangebot für alle, die einen 
Strom- oder Gasversorger mit einem 
besseren Preisniveau suchen. In der 
Wechselberatung wird anhand der 
letzten Jahresabrechnung geprüft, ob 
ein günstigerer Strom- oder Gasanbie-
ter in Frage kommt. Die Energiebera-
ter/-innen bewerten den individuellen 
Verbrauch und prüfen die persönli-
chen Einsparmöglichkeiten bei einem 
Wechsel in einen Sondervertrag oder 
zu einem anderen Versorger. Die kos-
tenfreie Beratung findet unabhängig, 
transparent und ohne Verkaufsinteres-
se statt.
Alle wichtigen Informationen sowie 
die Möglichkeit zur Terminbuchung an 
über 70 Standorten sind ab sofort auf 
unseren neuen Internetseiten zu fin-
den: www.verbraucherzentrale-rlp.de/
stromversorger
www.verbraucherzentrale-rlp.de/gas 
versorger 
Auch bei allen anderen Fragen zum 
Thema Energie beraten die Energie-
berater/-innen der Verbraucherzentra-
le individuell und kostenfrei nach vor-
heriger Terminabsprache. 
Fenstertausch – Aussicht auf Ein-
sparung
Wer den Einbau neuer Fenster in 
seinem Gebäude plant, steht vor vie-
len Fragen und Entscheidungen. Mit 
einem neuen Angebot unterstützt die 
Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz 
Interessierte dabei, in Sachen Fens-
tertausch die richtige Entscheidung zu 
treffen. 
In Alzey finden die nächsten Bera-
tungstermine zu beiden Energietipps 
am Montag, 20. April, von 14-17 Uhr 
statt. 
Die Beratung ist kostenfrei und wird 
an diesem Montag telefonisch durch-
geführt. Anmeldung unter Tel. 06731 
408-0. VZ

Von Minidrachen und 
Würgeschlangen
Vortrag NABU-Ortsgruppe Alzey
Rainer Michalski stellt uns fünf in 
Rheinhessen heimische Reptilienarten 
und ihre Lebensweise vor. Auch wird 
erklärt, warum sie gefährdet sind und 
durch europäisches Naturschutzrecht 
besonders geschützt werden.
Termin: Di., 21.04. um 18 Uhr Lang-
gasse 91 in Albig.
Um Anmeldung wird gebeten. Der Vor-
trag ist kostenfrei, wer möchte kann 
etwas spenden.
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Infos und Anmeldung bei Anjastief@
gmx.de, Tel. 0176 99732043. A.Sf.

Digitales Wissenshäppchen 
in der Mittagspause
„Apfel oder Kapsel – Klartext 
über Nahrungsergänzungsmittel“
Jeder zweite verwendet Nahrungser-
gänzungsmittel regelmäßig, das zeigt 
eine internetrepräsentative Umfrage 
des Verbraucherzentralen Bundesver-
bands. 
Mit Nahrungsergänzungsmitteln wird 
die Hoffnung verbunden, die Gesund-
heit gezielt zu verbessern. Doch die 
Werbung rund um Vitamine, Mineral-
stoffe und Co. enthält zahlreiche My-
then und Unwahrheiten. Was ist wirk-
lich sinnvoll – und was eher überflüssig 
oder sogar riskant?
In diesem Lunch & Learn beleuchtet eine 
Ernährungsexpertin von der Verbrau-
cherzentrale Rheinland-Pfalz die gän-
gigsten Irrtümer und zeigt, worauf beim 
Kauf und bei der Anwendung von Nah-
rungsergänzungsmitteln zu achten ist.
Das Lunch & Learn findet am 22. April 
um 12.30 Uhr statt und dauert ca. 30 
Minuten. Die Teilnahme ist kostenlos.
Anmeldung
Interessierte können sich unter www.
verbraucherzentrale-rlp.de/websemi
nare-rlp anmelden. Fragen können be-
reits bei der Anmeldung oder im Live-
Chat gestellt werden.
Für die Teilnahme werden ein Compu-
ter bzw. Laptop mit Internetzugang und 
ein Lautsprecher benötigt. Ideal ist ein 
Kopfhörer. Als Browser sollte Firefox, 
Google Chrome oder Microsoft Edge 
verwendet werden. VZ-RLP

Wochenzeitung mit den öffentlichen Bekannt ma-
chungen der Verbandsgemeinde Alzey-Land und der Orts-
gemeinden Albig, Bechenheim, Bechtolsheim, Bermersheim 
v. d. H., Biebelnheim, Bornheim, Dintesheim, Eppelsheim, 
Erbes-Büdesheim, Esselborn, Flom born, Flonheim, Fra-
mersheim, Freimersheim, Gau-Heppenheim, Gau-Odern-
heim, Ketten heim, Lonsheim, Mauchenheim, Nack, Nieder-
Wiesen, Ober-Flörsheim, Offenheim, Wahlheim.
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JAHRE

ALTES SOFA RAUS,
NEUES SOFA REIN!
Lederland nimmt wieder Ihre alte 

Sitzgruppe in Zahlung und das 

zu unschlagbaren Konditionen! 

Einfach Rechnung oder Foto Ihrer 

alten Sitzgruppe mitbringen!

Wir freuen uns auf Sie!

LEDERLAND

1976–2026

ES WIRD GEFEIERT!

RÜCKNAHME 

ZUM BESTEN 

MARKTPREIS!

LASSEN SIE SICH 

ÜBERRASCHEN!

Ende nichtamtlicher Teil
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K L E I N A N Z E I G E N M A R K T
Telefon 06734 24197-0 · kleinanzeigen@oppenheimer-druckhaus.de

IMMOBILIEN AUS GUTER HAND SEIT 1985 

BAYER
IMMOBILIEN GMBH

Sie möchten verkaufen?
Was können Sie von  

uns erwarten?
•  Exakte Marktwerteinschätzung 

Ihrer Immobilie!
•  Sichere Abwicklung und  

Diskretion!

Tel.: 06131 53044
www.immobilien-bayer.de 

Flohmarkt
Jeden Samstag 7-13 Uhr
Uni Mainz P am Dalheimer Weg.
www.mp-maerkte.de

Wir kaufen Ihr Auto!
Vergleichen Sie selbst und lassen Sie sich
von uns ein unverbindliches Angebot ma-
chen!
Autofixx Kfz-Handels GmbH
Robert-Bosch-Str. 28a
55232 Alzey

 06731 9008935
info@autofixx-gmbh.de (gew.)

Felz Karosserie & Lack GmbH
Wir kümmern uns um alles. In unserer
neuen Sandstrahlkabine übernehmen wir
schnell und zuverlässig Ihre Sandstrahlar-
beiten von PKW und Zweiradteilen bis zu
1 Meter. Wörrstadt   06732-961924
(gew.)

METALLBAU MATZNER
DIE Stahl- und Edelstahlspezialisten! Wir
produzieren für Sie in hoher Qualität und
zu annehmbaren Preisen: Geländer, Zaun
und Toranlagen, Carports, Balkone, Über-
dachungen, Treppen u.v.m. in Stahl, Edel-
stahl + Glasausführung.
Testen Sie uns und lassen Sie sich ein un-
verbindliches Angebot erstellen.

 06136 763568 (gew.)

Erfahrener Maler
Folgende Arbeiten werden ausgeführt:
Verputzen, Innen- und Außenanstrich,
Trockenbau, Innen- und Außendämmung
uvm.  0162 4019052 (gew.)

Waschmaschine
Neu oder defekt?
Rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen!
Ihr Hausgerätespezialist
Schrauth Haustechnik Wörrstadt
www.schrauth-haustechnik.de

 06732-1426 (gew.)

Immobilien-Wertgutachten
DIN EN ISO/IEC 17024 zertifizierte
Immobiliengutachterin DIAZert (LS) für
z.B. Finanzamt, Erbschaft, Scheidung,
(Ver-)Kauf o.ä.
Gerhard & Gerhard
Eva Maria Gerhard
Pariser Str. 28
55286 Wörrstadt

 06732 5575 (gew.)
www.gerhard-bewertung.de

Probleme mit der Heizung?
Meisterbetrieb mit 24h Notdienst:
Wartung, Reparatur und Austausch aller
Fabrikate. Fachbetrieb für Wärmepumpen,
Holzpellet- und Solaranlagen.
Warzas-Wärmekonzepte
55288 Schornsheim

  06732 64669 (gew.)

Wir helfen bei Verkauf und
Vermietung Ihrer Immobilie!
Rosenbrock Immobilien

  06732 9489194 (gew.)
  0173 6584421

www.rosenbrock-immobilien.de

Verkaufe Bauplatz
Größe 1080 m² mit Altgebäude, noch
bewohnt, in Flonheim. 450.000,- €.

 0179 8542631

Lagerraum St.-Elsheim
trocken, abschließbar, zu vermieten.

 0160 5458958 (gew.)

Bonitätsstarke Familie sucht
Baugrundstück bis 800 m² oder Einfamili-
enhaus in Saulheim und/ oder Umgebung
von ca. 10 km.
LBS Immobilien Rainer Summer
Wilhelmsstraße 7, 55232 Alzey

 06731 499417,  0151 25352639
(gew.)

Wir kaufen Wohnmobile +
Wohnwagen
  03944 36160, www.wm-aw.de (gew.)

Gartenarbeit gesucht
Heckenschnitt, Unkraut jäten, Rasen mä-
hen, Bäume schneiden (auf Minijob-Basis).

 0157 54486484

Ich suche Arbeit
rund ums Grundstück und Garten! Grün-
schnitt mit Entsorgung, Rasenarbeiten
Pflasterarbeiten, Zaunbau, Reinigung mit
dem Hochdruckreiniger und vieles mehr
auf Nachfrage. Ich verfüge über einen
großen Anhänger. Rufen Sie gerne an.

  0157 50291499 (gew.)

Familie mit 2 Kindern
sucht Einfamilienhaus mit Garten zum
Kauf. Neuwertig oder renovierungsbedürf-
tig oder Baugrundstück in Nieder-Olm.

 0171 8713549

Mod. Niedrig-Energie-Haus
zu vermieten: Wallertheim, Neubaugebiet/
ruhige Lage ab 01.05.2026, 5 ZKB, EBK
mit Theke, Tageslichtbad, Hauswirtsch.-
Raum, Gäste-WC, Büro/Souterrain, Sauna-
/Dusche-Ruheraum, Dachboden, Garage
+ Stellplatz/Lagerraum, Garten mit großer
Sonnenterrasse, Heizung / Photovoltaik
neu. KM: 1.650,- € + NK + KT + Stellplatz.

 0178 1831622 oder
ohl.harald@arc-ohl.de

Gartenarbeit
Suche Gartenarbeit aller Art (Rasenarbei-
ten, Grünschnitt mit Entsorgung), Zaun-
bau, Pflasterarbeiten, kärchern, streichen
(Teilzeit).  0157 53835974

Dachdecker
sucht Arbeit. Alles rund ums Dach, Rinne,
Kamin, Flachdach.  0152 17286684

Mehrgenerationenhaus
in Wallertheim, vielfältige Nutzung - ruhige
Lage, ab 15.04.2026, 9 ZKB, 2x EBK,
2 Terrassen, Garten, 2x Gäste-WC, Sauna/
 Dusche, Keller, Dachboden, 298 m² WFL
+ 82 m² NFL + Garage u. 3 Stellplätze/ Hei-
zung u. Photovoltaik = 3.100,- € KM.

 0178 1831622

René legt für Sie
die Karten (Tarot)
Gemeinsam suchen wir nach Lösungen.

 0151 29405328 (gew.)

Suche Gartenarbeit
Hecken und Bäume schneiden, Terrassen-
reinigung oder Malerarbeiten auf Minijobba-
sis. Wenden Sie sich vertrauensvoll an
mich.  0162 9195508

Ruhige Einzelperson sucht
3 ZKB mit Balkon oder Terrasse in Saul-
heim. Sicheres, geregeltes Einkommen,
bin Nichtraucherin und habe keine
Haustiere. E-Mail: bebe6.67@web.de

Gartengrundstück gesucht
nahe Jugenheim/ Stadecken-Elsheim/
Ober-Hilbersheim/ Partenheim f. Gemüse-
anbau, kaufen o. pachten

 0157 58509597

Suche Haushaltshilfe und
Hilfe für Gartenarbeit (männlich), Nähe Nie-
der-Olm.  06136 42163

Suche Gartengrundstück
Freizeitwiese/ Ackerfläche/ Brachland/
Obstwiese zum Kauf oder Pacht im
Umkreis von Mainz

 0173 9133230

Gutenberg-Jahrbücher
von 1964-1992 sowie Chronik des Guten-
berg-Jahres 1968, gebraucht, gut erhalten,
komplett für 100,- € oder einzeln je 5,- €/
Stück abzugeben.  06734-2419724

Profi-Nass-Teppichsauger
2 Ventaluftwäscher; Betstuhl (feinstes Zie-
genleder); 21 Bände Brockhaus 2007; trag-
bare Massagebank neuwertig; Boxsack mit
Boxhandschuhen; DVDs für Erwachsene
günstig abzugeben.

 06734 915636,  0179 7356605

Reinigungskraft für
Zahnarztpraxis in
Essenheim auf Mini-Job-Basis ab
01.05.2026 gesucht. Gute Bezahlung.

 06136 89947 oder AB (gew.)

Suche Reinigungskraft
14-tägig 2-3 Std. nach Jugenheim.

 0170 3091502

Schiebeleiter (Alu)
2 x 16 Sprossen, Länge 4,60 m - max.

10,0 m, kostenlos abzugeben.
 06136 89914

Meditation, Yin Yoga,
Workshop
Einsteiger und Fortgeschrittene,
Sa. 18.04. von 9:30 - 14:00 Uhr
Anmeldung: www.zendo-rheinhessen.de

 06732 9321062 (gew.)

Suche Haushaltshilfe
nach Bornheim mit guten
Deutschkenntnissen, für 3-4 Tage in der
Woche, vormittags je 4 Std., ab sofort.

 06734 913050

Schreinerservice
Reparieren und Erneuern von Bauteilen an
Ihrem Haus oder Wohnung. Fenster,
Rollläden, Innentüren, Küchen, Möbel,
Fußböden usw.
schreiner.landgraf@posteo.de
www.schreinerservice.info

 0176 79001257 (gew.)

Haushaltshilfe nach
Saulheim gesucht. 2-Personen-Haushalt
mit freundlichem Hund, in einem gepfleg-
ten Einfamilienhaus, sucht langfristig eine
freundliche und zuverlässige Haushaltshil-
fe für 5 Stunden/ Woche. Gerne Donners-
tag oder Freitag.  0179 6933068

Zuverlässige Putzhilfe
in Biebelnheim für 3 Haushalte
je 1x wöchentl. für 2 Std. gesucht.

 0175 2134944

Kettler Damen-E-Bike
28 Zoll, 2018, 16000 km, 500W,
Bosch, alle Inspektionen,
VHB 590,- €.  0176 52867808

Suche Gartengrundstück
Familie sucht kleines oder großes Garten-
grundstück zum Kauf bis 5.000,- €.

 01577 2328116

Suchen Hilfe für
Gartenarbeit in Partenheim, wie z.B. Ra-
senmähen, Freischneiden, flexibel nach
Absprache, 2-3 Stunden/ Woche, gerne
auch Minijob.  06732 6008252

4 Sommerreifen
nur 9 km gelaufen, 195/55R16,91V, Bridge-
stone Turanza Eco, bei Neuwagenkauf auf
Allwetterreifen gewechselt, 190,- € VHB,
gerne auf AB sprechen, rufe zurück.

 0157 79703952

Nachhilfe/ Förderung
in Mathematik, Französisch, Englisch,
Latein, Deutsch regelmäßig bei Ihnen
zuhause von Magister.
lingua-et-mathematica@gmx.de

 0176 23735353 (gew.)

Arzthelferin sucht Minijob
im Homeoffice. Offen für verschied. Tätig-
keiten nach Einarbeitung. Zuverlässig und
motiviert. steffimaus0502@gmail.com

Suche Dachbox
(keine Skibox), Gefrierbox, Rollstuhl, Rolla-
tor und PKW-Anhänger mit Handbremse.

 06136 766991

Ältere, alleinstehende Dame
sucht ab Juli 2026 altersgerechte Woh-
nung, 2-ZKB im Umkreis VG Wörrstadt.
Bin NR, keine Haustiere, geregeltes Ein-
kommen.  0151 73037030

Garten 400 m²,
Ortsrand Essenheim am Wohnhaus, aber
mit direktem Zugang über Wirtschaftsweg.
Gewächshaus (renovierungsbedürftig),
Wasser und Strom vorhanden. Günstig zu
verpachten.  0176 76213272

Wohnungsauflösung
am 18.04.2026,
in 55234 Nack, Bergerweg 4,
von 10:00 bis 16:00 Uhr

Es ist Zeit.
Er, vielseitig interessiert, 69/1,86 sucht na-
türliche Sie für immer und alles, für alles
und immer.  Chiffre Z001/9874

Neubau-Erstbezug
in Biebelnheim
Vermietung von modernen Wohnungen,
51 m² im Effizienzhaus 40, Energieeffizi-
ensklasse A+, nahezu ohne Heizkosten,
Terrasse mit Gartenanteil, EBK, Hauswirt-
schaftsraum. Näheres unter

  01516 8533751 (gew.)

VW Touran 1.6 l Diesel
EZ Mai 2012, 7 Sitze, TÜV neu,
viele Extras, AHK, 7.600,- € VHB.

 0170 8939681

Wir bitten um Beachtung!
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Geänderter Annahmeschluss
Erscheindatum: Donnerstag, 07.05.2026, KW 19

Rahmenanzeigen: Donnerstag, 30.04.2026, 12 Uhr 
Kleinanzeigen: Freitag, 04.05.2026, 12 Uhr

Der Zusatz „(gew.)” hinter 
einer Telefonnummer weist 
darauf hin, dass es sich  
hier um die Anzeige eines 
Gewerbetreibenden handelt.
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In den vergangenen 10 Jahren hat sich die feretec GmbH
zu einer der führenden Adressen in Sachen Fensterrepa-
raturen und Ersatzteile in Rheinhessen und dem Rhein-
Main-Gebiet entwickelt. Kunden aus der ganzen Region 
schätzen die Zuverlässigkeit und die große Fachkompe-
tenz rund um das Thema Fenster, Rollläden und Haustü-
ren. Da aber nicht immer alles zu reparieren ist, und immer 
mehr Kunden nach Energiesparfenster und Haustüren fra-
gen, möchte die feretec GmbH auch hierfür, eine zuver-
lässige und regionale Bezugsquelle sein.

Aus diesem Grund lädt die feretec GmbH zum 
am 18.04.2026 von 10.00 – 17.00 Uhr ein. Schauen Sie einmal hinter die Kulissen 
und lassen Sie sich in der Ausstellung unverbindlich beraten.
Fenster und Haustüren der neuesten Generation in Punkto Wärmeschutz, 
Energieeinsparung und Sicherheit werden in der Ausstellung präsentiert. 

Mit dieser Präsen-
tation möchte man 
dem Kunden eine 
Möglichkeit bieten, 
die verschiedensten 
Produkte, Materia-

Innovationen „live“ zu 
sehen und auch ein-
mal „in die Hand neh-
men zu können“.

de genau das, was 
in sein Anforderungs-

techn. Betriebsleiter 
Thomas Stoppelbein: 
„Es ist unsere Aufga-
be, dem Kunden eine 
umfassende Bera-
tung bezugnehmend 
auf die Produktvielfalt, 
seine Bedürfnisse 
und Wünsche zu ge-
ben, sowie detaillierte 
Antworten auf Fragen 
zu haben. Außerdem 
garantieren wir fach-
gerechte und pünkt-
liche Montagen durch 

Monteure.“
Die Mitarbeiter der 
feretec GmbH be-
raten Sie gerne und 
freuen sich auf Ihren 
Besuch.
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Events & Kulinarisches

Mai:  15. - 17.  &  29. - 31. Mai

Juni: 12. - 14.  &  26. - 28. Juni

Juli:  10. - 12. Juli

August: 7. - 9. & 28. - 30. 

25. & 26. April 2026

   Saison-Opening mit Livemusik und Hüpfburg 
                                                   Probieren Sie unsere neuen Weine! 

16. Juli 

   AfterWork Party      mit DJ & Cocktails

4. - 6.  September

   Bitzler-Treff

31. Oktober

   Halloween Party      mit DJ & Cocktails

23. Dezember

   GlühweinParty
     mit Livemusik

Partys immer ab 17 Uhr

Freitags & samstags ab 18 Uhr / sonntags ab 16 Uhr.  

Auf der Speisekarte: Lieblingsgerichte  (mit und 

ohne Fleisch, kalt und warm)  und eine Tageskarte.  

Garten-StrausseFreitag &  Sams-

Untere Grabenstraße   
67598 Gundersheim

Großer Parkplatz 
direkt gegenüber!

Bitte reservieren: 
Online, per Mail oder telefonisch:

Telefon: 0160 - 96 888 319

Wir freuen uns auf euch! 

                                    Dorothee und Sven

SCHREIBER
                    STAUFF

Highlights der Woche - Qualität zum Bestpreis!
Früh

lings
frisch

& Preiswert

Wörrstadt Bad Kreuznach Ingelheim Bingen Worms Kaiserslautern
Ober-Saulheimer-Str. 18
06732 9336751

Bosenheimer Str. 213
0671 4835300

Konrad-Adenauer-Str. 14
06132 7196866

Hitchinstr. 36 a
06721 6809222

Am Aulweg 1
06241 9794583

Barbarossastr. 56 a
0631 31604770

Wiesbaden
Otto-Wallach-Straße 3A
Gegenüber XXXLutz

Finden Sie uns in Ihrer Nähe: Gültig vom 13.04. bis 18.04.2026  |  KW 16  |  fleischwaren-sutter.de 

 1 kg nur

6,98 €

Schwenksteak
Vom Schweinekamm.
Verschiedene Sorten.

Serviervorschlag

1 kg nur

6,80 €

Serviervorschlag

Schinkensteak 
Von der mageren Schweinehüfte.
Natur, gewürzt oder mariniert.

 1 kg nur

5,98 €

Paprikagulasch
Vom Schweineschinken, küchenfertig.

Serviervorschlag

Grobe-, Feine- 
& Grillbratwurst
Unsere Bratwurst-Vielfalt, für 
jeden Geschmack!

300 g Packung

1,80 €

100 g nur

0,50 €

Coleslaw   
Krautsalat nach amerikanischer Art.

Serviervorschlag

Serviervorschlag

 100 g nur

0,50 €

Aioli
Knoblauchcreme    
Unsere cremig würzige Aioli verfeinert
jedes Gericht!

Serviervorschlag

Tortellini al Forno 
Auflauf, küchenfertig.

100 g nur

0,58€

Serviervorschlag

Stück

1,68 €

Pizza vom deutschen
Markenhersteller
Verschiedene Sorten, tiefgefroren.
B-Ware.
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Events & 
Kulinarisches

aus der Region!

Viel 
Vergnügen!

Hauptstraße 10
55288 Armsheim 

Tel.: 06734 24197-0

Öffnungszeiten: Mo, Di, 8 - 13 Uhr, 
Do, Fr  8 - 15 Uhr, Mi. geschlossen

Nachrichtenblatt

Die ultimativen 
Rheinhessen-Krimis

von Eniella B. Marble

AB SOFORT IN 
UNSERER

GESCHÄFTSSTELLE
ERHÄLTLICH!

Prinzen und Prinzessinnen 
gibt es nicht 14,90 €
Dating für Anfänger

9,80 €

Mord im Land der Windriesen

14,90 €
Germania, die Kreiselmörderin

14,90 €

FLEISCHMARKT ALZEY

ANGEBOTE 
VOM 16.04. - 29.04.2026

Oberschalen-Schnitzel     8,99 €/kg
Kamm ohne Knochen    6,99 €/kg
Hackfl eisch gemischt    9,19 €/kg
Krustenbraten    6,49 €/kg
Rinder Brust - Brisket    12,99 €/kg
Pangasiusfi let TK    5,89 €/kg

 alle Preise inkl. MwSt.

Öffnungszeiten:
Mo - Sa 
6.00 - 11.00 Uhr

 Robert-Bosch-Str. 23-25  55232 Alzey Tel. & WhatsApp 06731 9559 - 0
© U.Ti.

ß

Altersgerechtes Wohnen

Sanieren / Bauen mit staatlicher Förderung

AB0,01%
FÖRDERKREDIT FÜR NEUBAU

(KFW-PROGRAMM 296)

Ihr Malermeister aus Rheinhessen – Qualität, die begeistert!

Keppentaler Weg 3     55286 Wörrstadt

06732  9329280

Wir sind für Sie da:

Opfer-Telefon: 116 006
bundesweit kostenfrei

Onlineberatung: 
www.weisser-ring.de

Bundesweit für 
Sie vor Ort

Rückhalt und Hilfe für
Betroff ene von Hass und Hetze

Mailen Sie Ihre Anzeige an:
anzeigen@oppenheimer-druckhaus.de
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Traurig haben wir uns nach langer schwerer Krankheit  
von meiner lieben, guten Frau, Mutter, Schwiegermutter 
und Oma verabschiedet. 

In Liebe und Dankbarkeit 

Framersheim, Gau-Odernheim 

Auf Wunsch der Verstorbenen fand die Trauerfeier und 
Beisetzung in aller Stille statt. 
Einen zugedachten letzten Gruß bitten wir durch das  
Bestattungsinstitut Brand, Alzey, Schafhäuser Straße, zu 
übermitteln. 

Menschen, die wir lieben, bleiben für immer, 
denn sie hinterlassen Spuren in unsere  Herzen. 

Alois „Bubi“ Uhl 
* 06.09.1942      † 07.04.2026

In stiller Trauer: 
Helga 

Edwin mit Familie 
Petra mit Familie 

Walter 
und alle Angehörigen 

Lonsheim, im April 2026 
Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Freitag, dem 24. April 2026, 
um 14.00 Uhr in der kath. Kirche Lonsheim statt. Von Beileidsbekundungen am Grab bitten 
wir abzusehen. Ein Kondolenzbuch liegt aus. 

Wir nehmen Abschied von einem Menschen,
der das Leben angenommen hat, wie es kam:
mit Stärke, Humor und einem offenen Herzen für andere.

Ein erfülltes Leben hat sich vollendet.

Ute Beiser
geb. Wetz

* 20.09.1942 † 06.04.2026

In Liebe und Dankbarkeit nehmen
Abschied:

Frank, Dirk und Daniel mit Familien
sowie alle Angehörigen

Die Beerdigung findet am Freitag, 17. April 2026 um 14.00 Uhr
auf dem Friedhof in Eppelsheim statt.

 
 

Boris Wieneke
Deine Mama Gudrun Wegner
sowie alle Angehörigen und 
Freunde

 

 

Nicht unerwartet und doch viel zu früh.

Achim Demmerling
* 02.06.1964     † 07.04.2026

Du bleibst in unseren Herzen.

Max
Edwin

Annelie

Einschlafen dürfen, wenn man das Leben selbst nicht mehr gestalten kann,
ist der Weg zur Freiheit und Trost für uns alle.

In stiller Trauer nehmen wir Abschied von

Karll Egelhoff 
* 07.07.1951        † 07.04.2026

Wir sind dankbar für viele gemeinsame Jahre.

In Liebe
UUtee 
Normann undd Isabelll mitt Ellaa undd Matss 
Dorotheee undd Peterr 
Reinholdd undd Ellenn mitt Familiee 
Claudiaa undd Horstt mitt Familiee 
sowiee allee Angehörigen

Schornsheim, im April 2026

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Samstag, dem 25. April 2026,
um 14.00 Uhr von der Aussegnungshalle in Schornsheim aus statt. Ein Kondolenzbuch liegt aus.
Anschließend Trauergottesdienst in der evangelischen Kirche.
Anstelle zugedachter Blumen bitten wir um eine Spende für das Rheinhessen Hospiz e.V. in 
Eppelsheim, IBAN: DE30 5509 1200 0028 0874 03, Kennwort: Karl Egelhof
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Herzlichen 
 Glückwunsch

©
 Guz Anna-fotolia.com

Es ist schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren, 
aber es ist tröstlich zu erfahren, wie viel Liebe, Freund-

schaft und Achtung ihr entgegengebracht wurde.

Bärbel Muster
* 20.08.1935    † 14.02.2020

Danke allen, die sich mit uns verbunden fühlten 
und ihre Anteilnahme auf vielfältige Weise

zum Ausdruck brachten.

Gero und Claudia Muster 

Musterstadt, im Februar 2020

In schweren Zeiten
sind wir für Sie da

www.oppenheimer-druckhaus.de

IN MEMORIAM

Vor einem Jahr bist du gegangen auf 
eine Reise ohne Wiederkehr.
Stiller Schmerz hält uns gefangen,
denn wir vermissen dich so sehr.
Man sagt, die Zeit heilt alle Wunden  – 
wir haben die Zeit noch nicht
gefunden.

Zum 1. Todestag meines lieben
Mannes, unseres Vaters und
Großvaters

Otto Muster

Deine Frau Marianne, Kinder
und Enkelkinder

Musterstadt, im April 2020 Danke

sagen wir von ganzem Herzen allen 
für die wohltuende Anteilnahme und 
für die tröstenden Worte.

 Johanna Muster
und Familie

Musterstadt, im August 2020

Es ist schön, 
dass es dich gab!

Karl Muster
* 11.10.1939      † 13.07.2018

Aus dem Leben ist er zwar geschieden,
aber nicht aus unserem Leben,
denn er lebt in unserer Liebe fort.

Klaus-Peter Muster
* 21.11.1958      † 17.02.2020

Wir werden dich sehr vermissen.

Christine mit Daniel und Melanie
Hans-Jörg und Ingrid Muster
Herbert Muster
und alle Angehörigen

Musterstadt
Die Beerdigung findet am Donnerstag, dem 1. März 2020, 
um 14.00 Uhr auf dem Friedhof in Musterstadt statt.

Du warst immer liebevoll und hilfsbereit
und musstest doch so Schweres leiden.
Doch jetzt ist Friede, Licht und Ruh,
so schmerzlich auch das Scheiden.

Wir nehmen Abschied von unserer gelieb-

ten Mutter, Schwester und Oma

Lieselotte Muster
* 23.11.1935     † 13.08.2020

In Liebe und Dankbarkeit

Jürgen und Hannelore Muster

Joachim, Iris und Mona Muster

Petra, Michael und Svenja Muster

Markus, Tanja und Kevin Muster

sowie alle Angehörigen

Die Trauerfeier findet am Donnerstag, 

dem 11.08.2020 um 15 Uhr auf dem 

Friedhof statt.

Hauptstraße10 - 55288 Armsheim

0 6734 24197-0

GmbH

PHYSIOTHERAPIEPRAXIS

Was für ein schöner Geburtstag, den ich mit Euch erleben  
 

90. Geburtstag
Besonderen Dank an den Ortsbürgermeister  

 
Verbandsgemeinde Herrn Carsten Dietrich,  

den Landfrauen, dem Heimatverein  
 

Paula Held

Als Gott sah, dass der Weg zu lang, der Hügel zu steil, das Atmen zu schwer wurde, 
legte er den Arm um dich und sprach: „Komm heim!“ 

allen, die uns beim Heimgang unserer lieben Entschlafenen 

ihre Anteilnahme auf vielfältige und liebevolle Weise bekundet haben. 
Unser besonderer Dank gilt Herrn Pfarrer Wornath, der evangelischen Sozialstation Alzey, 
der SAPV Care, Frau Dr. Wolf und all denen, die ihr die letzte Ehre erwiesen haben. 

, 

Freimersheim, im April 2026 

Herzlichen Dank
Für den liebevollen Beweis der Anteilnahme in Wort, 
Schrift und Geldspenden beim Heimgang meines  
lieben Mannes, Papas, Stiefvaters und Opa

Georg Röder
sagen wir hierdurch unseren herzlichen Dank. Es ist 
ein großer Trost zu wissen wie geachtet und beliebt 
er war.
Wir sind sehr dankbar für die wunderschönen Jahre 
voller Liebe und Zuneigung.
Er bleibt für immer in unserer Erinnerung und in 
unseren Herzen.

Claudia Röder
Flonheim, im April 2026

© U.Ti.
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Gartenarbeit aller Art
• Professionell     • Preiswert

• Baumfällung (speziell Risikolage) • Steingarten • Vertikutieren
• Baumstamm fräsen • Heckenschnitt • Entwurzelung 
• Mäharbeiten/Säen  • Gartenpflege allg. etc.

* INKL Abtransport *
0 63 03 - 8 76 17 01 76 - 64 61 71 64

rika_pp_uhlmann_anzeige2023_rika.indd   113.03.2023   10:18:51

06736 335 e l ekt ro m ü l l er
elektromueller-gruenstadt.de

Kirchheimer Str. 49   67269 Grünstadt
Tel: 06359 205616

Jürgen Broschk

Ihr Kundendiensttechniker für Elektro Hausgeräte 
in Ihrer Nähe! 

Tel: 0172 8162594

solardirekt24 GmbH • Spiesheimer Weg 22 • 55286 Wörrstadt

Jetzt beraten lassen & Angebot anfordern:

>>>  06732 608 9999  <<<

info@solardirekt24.de

Ihr Solarpartner in Wörrstadt

Wir haben die 
Sonne im Haus!

 Solarenergie
 Wärmepumpen
 Installation

Friedrich-Ebert-Straße 11
Telefon: 06732  63209 Telefon: 06131  8803606

Bahnhofstraße 2
Telefon: 06136  7665759

im
Karl-Heinz-Kipp-Straße 23
Telefon: 06731  6019

Voller Durchblick
für Ihren Erfolg!
Sportbrille von Swiss Eye 
in Sehstärke für 149,90 €*

kombinierbar. 

Sportbrille in Sehstärke
von Swiss Eye für

nur 149,90 €*

 ist perfekt auf die 

Das Nachrichtenblatt online lesen: www.oppenheimer-druckhaus.de

© U.Ti.


